
hne den unermüdlichen Ein-

satz des Personals könnte

die SBB nicht solche Zahlen prä-

sentieren (siehe Seite 2). Es ist of-

fensichtlich, dass das Personal trotz

tiefer Zufriedenheit am Arbeitsplatz

alles gibt, um den Kundinnen und

Kunden beste Dienstleistungen zu

bieten.

Dies ist umso bemerkenswerter, als

die Umstände für die Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter der SBB in die-

sem Jahr wahrlich nicht besser

geworden sind: Noch immer sind

Hunderte von Eingaben und Be-

schwerden gegen die Einstufungen

im neuen Lohnsystem hängig, bei

denen wir unsere Mitglieder aktiv

unterstützen.

Hinzu kommen die Drücke von al-

len Seiten, die die SBB durch ihren

Abbau beim Service public auslöst.

Noch immer gibt es anhaltend ne-

gative Reaktionen auf die Umset-

zung der Billettpflicht; die Reduk-

tion der Schalteröffnungszeiten in

vielen Regionen und der teilweise

Rückzug der SBB aus dem Güter-

Wagenladungsverkehr führen eben-

falls verbreitet zu Reklamationen,

die das Personal aufzufangen hat.

Wir erwarten, dass die SBB weitere

Anstrengungen unternimmt, um

dem Personal die Wertschätzung

direkt und spürbar zu vermitteln,

dies besonders auch mit Blick auf

die in diesen Tagen anlaufende

Umfrage zur Personalzufriedenheit.

O
ZUR SACHE

”Dem Personal die
Wertschätzung direkt und
spürbar vermitteln!“Manuel Avallone,
Vizepräsident SEV

Die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg
war geprägt durch Wohnungsnot,
verbunden mit heiklen hygienischen
Verhältnissen. Daraus entstand als
Selbsthilfe eine Genossenschaftsbe-
wegung. Innert weniger Jahre bauten
Eisenbahner in zahlreichen Schwei-

zer Städten Reihen- und Mehrfamili-
enhäuser als sauberen und günstigen
Wohnraum. Noch heute sind diese
Wohnlagen begehrt.

pmo

Dossier auf den Seiten 12 bis 14

In der Schweiz gibt es 70 Eisen-
bahner-Wohnbaugenossenschaf-
ten. Die ersten sind vor hundert
Jahren entstanden. Sie haben
nichts an Aktualität verloren.

Daheim unter Kollegen
2012 ist das Uno-Jahr der Genossenschaften

Gi

Vorbild für die Fercasa-Siedlung mit 50 Duplexwohnungen auf 5 Etagen in Novazzano TI waren die «Unités d’habitation» des Architekten Le Corbusier.

Die SEV Versicherungen Genossen-
schaft muss ihre Eigenständigkeit
aufgeben, da sie die steigenden
Vorschriften der Finanzaufsicht nicht
mehr erfüllen kann. Alle Versicherungs-
policen werden von den Helvetia
Versicherungen übernommen und
unverändert weitergeführt. Ebenso
erhalten alle voll- und nebenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
SEV Versicherungen ein gleichwertiges
Stellenangebot.

Seite 4

HELVETIA ÜBERNIMMT

■ Die Instandhaltung der
Infrastruktur macht die
massive Verschlechterung
der Zeitgutschriften beim
Pikettdienst rückgängig. Im
Bild SEV-Vertrauensleute
beim Debriefing mit Ge-
werkschaftssekretär Urs Hu-
ber nach ihrer Intervention.

Seite 5

Pikettleistende bei SBB Infrastruktur können aufatmen

Wichtiger Erfolg des SEV

Fi

Die Juristin argumentierte
schon 2009 gegen das
generelle Verbot politischer
Werbung in Bahnhöfen.

Interview Seiten 6–7

Ursula Wyssmann pa
n.

Beginn um 14 Uhr auf der Schützenmatte. Auch
das Verkehrspersonal hat ein Interesse an einer
Industriepolitik mit einem klaren Bekenntnis zum
Werkplatz Schweiz und zur Sozialpartnerschaft.

Komm und hilf mit, ein Zeichen zu setzen.

Kundgebung am 22. September in Bern
Massimo Piccioli,
Lokführer und Präsident
des LPV Ticino, ist ein
leidenschaftlicher Koch.

Seite 24
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PINS FÜR DEN GAV
■  Mit über
60 Unterneh-
men im gan-
zen Land hat
der SEV Ge-
samtarbeits-
verträge abgeschlossen, doch
ausgerechnet im sonst moder-
nen Kanton Zürich wollen die
Arbeitgeber davon noch immer
nichts wissen. Um die Direktio-
nen und Verwaltungsräte an
den Verhandlungstisch zu bit-
ten, tragen deshalb die Mitar-
beitenden von Forchbahn, SZU,
VZO und ZSG ab kommendem
Montag einen Pin «GAV ja».

VBZ AKZEPTIEREN
BAV-ENTSCHEID
■  Die Verkehrsbetriebe Zü-
rich rekurrieren nicht gegen
den Entscheid des Bundes-
amtes für Verkehr, dass die
tatsächlichen Wegzeiten zwi-
schen Depot und Einsatzort
voll anzurechnen sind (siehe
kontakt.sev 17/2012, S. 4).
Nun, da diese Frage geklärt
ist, «sollte der Weg frei sein,
den kantonalen Rahmen-GAV
Bus & Tram und die betriebli-
che Umsetzung in den VBZ
bald fertigzustellen», schreibt
die Gewerkschaft VPOD.

NEUER «Z-PASS»
■  Ab 9. Dezember kann man
aus 6 Tarifverbunden rund um
den Zürcher Verkehrsverbund
ein Billett nach Zürich lösen und
damit in der Zielzone alle Bus-
se, Trams und Schiffe benutzen
wie beim City-Ticket der SBB.
Den «Z-Pass» gibt’s auch umge-
kehrt z. B. von Zürich nach Zug.

ERFOLG DANK TRAM
■  Unter dem Namen «Tram
Bern West» hat Bernmobil am
11. Dezember 2012 zwei Bus-
linien auf Trambetrieb umge-
stellt. «Das Tram Bern West
erfüllt bisher die Erwartungen
an ein stadtverträgliches, kun-
denfreundliches und umwelt-
schonendes Verkehrsmittel»,
hält Bernmobil nun in einer ers-
ten Bilanz fest. Der Strassenver-
kehr entlang der Linien funk-
tioniert gut. Die Trams fuhren
ohne Störungen, die Kurse sind
pünktlich und zuverlässig. Der
gesamte Energieverbrauch von
Bernmobil sank um 10 %, der
CO2-Ausstoss um mehr als
20 %. Die Kundenzufriedenheit
erreichte 4,43 Punkte auf der
5er-Skala (Gesamtnetz 4,31).

NEWS

SEV-Präsident Giorgio Tuti
vertrat die europäische Ver-
kehrsgewerkschaft ETF an
der Konferenz des Europäi-
schen Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses EWSA. Thema:
«Welche Reform für das eu-
ropäische Schienenverkehrs-
recht?»

Der EWSA wurde 1957
eingerichtet und ist ein bera-
tendes Organ der Europäi-
schen Union, das den zentra-
len EU-Organen (Europäi-
sche Kommission, Minister-
rat, Europäisches Parlament)
mit seinem Sachverstand zur
Seite steht. Zu diesem Zweck
erarbeitet der Ausschuss Stel-
lungnahmen zu EU-Legisla-
tivvorschlägen.

Der EWSA fördert die Rol-
le der organisierten Zivilge-
sellschaft durch den Aufbau
eines strukturierten Dialogs
mit den sie vertretenden Or-
ganisationen in den EU-Mit-
gliedstaaten und in anderen
Ländern weltweit. Die Mit-
glieder des EWSA vertreten
somit eine breite Palette an
wirtschaftlichen, sozialen
und kulturellen Interessen in
ihren Mitgliedstaaten.

Die Konferenz der EWSA-
Fachgruppe für Verkehr, Ener-
gie, Infrastruktur und Infor-
mationsgesellschaft steht im
Zusammenhang mit der be-
vorstehenden Publikation ei-
nes vierten Eisenbahnpakets
durch die Europäische Uni-
on. Unter den gegen 300
Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern befanden sich
auch der EU-Kommissar für
Verkehr Siim Kallas («euro-
päischer Verkehrsminister»)
sowie der Präsident der Ver-

kehrskommission des Euro-
päischen Parlaments, Brian
Simpson.

Im einleitenden Podium
zur Frage der Liberalisierung
des Personenverkehrs refe-
rierten neben Giorgio Tuti
der Chef der deutschen
Bahn, Rüdiger Grube, sowie
der Präsident des europäi-
schen Fahrgastverbands, Tre-
vor Garrod.

Tuti erinnerte die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer
daran, dass die Schweiz welt-

weit als Vorzeigeland des
Schienenverkehrs gelte, und
dies mit einer integrierten
Bahn und ohne Wettbewerb
im Personenverkehr. Er
warnte vor einer unkontrol-
lierten Liberalisierung und
setzte sich insbesondere auch
für die Personalrechte ein.
Wenn die EU die Liberalisie-
rung wolle, gehe es nicht
ohne zwingende Regeln zur
Personalübernahme nach
Betreiberwechseln aufgrund
von Ausschreibungen. pmo

Die Europäische Union will
die rechtlichen Grundla-
gen des Schienenverkehrs
ändern. Der Wirtschafts-
und Sozialausschuss lud
deshalb zu einer Konfe-
renz nach Brüssel.

Einsatz für integrierte Bahn
Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss diskutiert Bahnliberalisierung

zv
g

Welche Auswirkungen hätte eine Liberalisierung im Personenverkehr? Auf dem Podium in Brüssel (v. l.) Trevor Gar-
rod als Vertreter der Reisenden, Gesprächsführer André Mordant vom EWSA, Giorgio Tuti als Vertreter des Personals
und Rüdiger Grube als Sprecher der Unternehmen.
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Obwohl die SBB im Perso-
nenverkehr noch immer ei-
nen Gewinn von 64,9 Millio-
nen Franken erzielt hat, ist
dieser im Vergleich zum Vor-
jahr um fast einen Drittel um
29,5 Millionen Franken zu-
rückgegangen. Die Preiserhö-
hungen vom vergangenen

Dezember hätten die Mehr-
kosten nicht kompensieren
können, erklärte die SBB.

Die Zahl der Passagiere ist
mit 964 000 zwar in etwa
gleich geblieben wie im Vor-
jahr – doch sie haben weni-
ger Kilometer zurückgelegt:
Insgesamt verzeichnete die
SBB noch 8,6 Milliarden Per-
sonenkilometer – 145 Millio-
nen weniger als im Vorjahr.

Zufrieden ist die SBB mit
der Pünktlichkeit der Züge.
Diese ging zwar wegen der
Gotthardsperre und widrigen

Bedingungen im Winter auf
89,1 Prozent zurück. Den-
noch waren die Anschlüsse
in 98,3 Prozent der Fälle ga-
rantiert.

Verlust bei Cargo

Im Güterverkehr hat die SBB
einen Verlust von 22 Millio-
nen Franken gemacht. Im
Vorjahr betrug der Verlust
noch 7,2 Millionen Franken.
Insgesamt verzeichnete der
Güterverkehr noch 5,9 Mil-
liarden Nettotonnenkilome-
ter, 8 Prozent weniger als im

Vorjahr. Das Minus führt die
SBB auf die Gotthardsperre
und die Konjunkturlage in
Europa zurück.

Einzig bei den Immobi-
lien verzeichnet die SBB ei-
nen Gewinnzuwachs. Grund
dafür seien mehr vermietete
Flächen und ein optimierter
Mietermix.

Die SBB will nun die In-
vestitionen in neues Rollma-
terial überprüfen. sda

Kommentar des SEV: siehe
Edito auf Seite 1

Die SBB hat im ersten
Halbjahr einen Gewinn von
139,5 Millionen Franken
erwirtschaftet, 27 Millio-
nen weniger als 2011.

Trotz Rückgang bleibt der SBB-Gewinn hoch

Halbjahresabschluss der SBB

In diesen Tagen erhalten alle
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der SBB den Fragebo-
gen bzw. den Link zur Perso-
nalzufriedenheit.

Der SEV ruft seine Mitglie-
der auf, an dieser Umfrage
teilzunehmen und sie ehr-
lich, nach bestem Wissen zu
beantworten. Sie gibt den Be-
troffenen die Möglichkeit,
ihr Befinden anonym auszu-
drücken.

Die Anonymität ist eine
zwingende Anforderung, da-
mit diese Umfrage die tat-

sächlichen Zustände aufzei-
gen kann. Der SEV warnt
deshalb vor allen Versuchen,
Mitarbeitende in irgendeiner
Form unter Druck zu setzen.
Dazu gehört beispielsweise
schon der Hinweis, dass die
Umfrage dieses Mal doch si-
cher besser ausfallen werde
als letztes Mal. Es ist bekannt,
dass viele Vorgesetzte eine
Verbesserung des Umfrage-
resultats in ihren Zielvorga-
ben haben und dass somit
ihre eigene Personalbeurtei-
lung davon abhängt.

Es gibt nichts dagegen
einzuwenden, dass den Mit-
arbeitenden am Arbeitsplatz
Gelegenheit geboten wird,
die Umfrage während der Ar-
beitszeit auszufüllen. Dies
muss aber in einem geschlos-
senen Raum, ohne Vorge-

setzte oder andere «Hilfsbe-
reite» erfolgen.

Wer Unterstützung
braucht, z. B. aus sprachli-
chen Gründen, kann sich an
ein Peko-Mitglied seines Ver-
trauens oder an eine Vertrau-
ensperson des SEV wenden.

Wer im Zusammenhang
mit der Zufriedenheitsumfra-
ge unter Druck gesetzt wird,
soll sich beim SEV melden.
Wir werden umgehend bei
der SBB intervenieren!

Es bestehen einzelne
Zweifel, ob die Angaben
wirklich vertraulich verarbei-
tet werden – beispielsweise in
einem sehr kleinen Team.
Der SEV zählt darauf, dass bei
Teams mit weniger als 10
Rücksendungen keine Aus-
wertungen erfolgen, wie dies
die SBB zugesagt hat. SEV

Der SEV ruft seine Mitglie-
der bei der SBB auf, an
der Umfrage teilzunehmen
und sie nach bestem Wis-
sen zu beantworten.

SEV ruft zur Teilnahme an
Zufriedenheitsumfrage auf

SBB startet neue Vollumfrage zur Personalzufriedenheit

Login

MOSAIK DER WOCHE

..

Login, der Ausbildungsverbund für die Welt des Verkehrs, feierte sein 10-jähriges Bestehen mit einem
Weltrekord: 1528 Lernende, Mitarbeitende, Partner und Gäste bildeten im Stade de Suisse in Bern ein
menschliches Mosaik mit dem Gleisbauer-Sujet der Login-Werbekampagne «filmreife Momente». Bis-
her lag der Rekord bei 1458 Personen. Zurzeit bereiten sich bei Login über 1800 Lernende und Prakti-
kant/innen aus 62 Mitgliedsfirmen in 23 Berufslehren auf ihre eidgenössisch anerkannten Abschlüs-
se vor. Login bietet auch Zweitausbildungen zur Lokführer/in und Zugverkehrsleiter/in sowie Weiter-
bildungen an. Unten die «Mosaiksteine» Christof Spöring, CEO Login Berufsbildung, Jeannine Pilloud,
Leiterin Personenverkehr SBB, und Michael Schweizer, Leiter Grundbildung Login Berufsbildung.
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Wir sind keine Kinder mehr, schade eigentlich. Denn
Kinder sind doch wunderbar. Sie sind so frei von Zwei-
feln, Ängsten und Sorgen. Das prägt sich erst im Erwach-
senenalter richtig aus. Das beste Beispiel ist, wenn Kinder
Ski fahren lernen: Unbekümmert und ohne Angst folgen
sie den Schlangenlinien des Skilehrers. Kaum zu glauben,
wie spontan sie dem Lehrer alle Übungen nachahmen,
ohne sich Gedanken darüber zu machen.

Ich hingegen habe mich sehr gesträubt, den steilen
Hang hinabzufahren. Es könnte ja etwas passieren. Mei-
ne Gedanken kreisten immer darum, ob ich es schaffen
würde, ohne zu fallen. Der Skilehrer beschwichtigte mich,
dass ich mir keine Sorgen machen müsste. Das sagt sich
so leicht, aber mein Inneres war anderer Meinung. Meine
Angst, mich zu verletzen und für längere Zeit bewegungs-
unfähig zu sein, wurde immer grösser. Im Frühling würde
ich ja den Abhang auch nicht runterlaufen. Warum sollte
ich es dann im Winter mit Skiern auf ziemlich rutschi-
gem Untergrund tun? Bin ich denn verrückt?

Erwachsenengedanken! Das sind genau die Sorgen,
die Kinder kaum kennen. Warum auch? Sie denken gar
nicht über die Folgen nach, doch wir schon. Im Endeffekt
bin ich doch noch hinuntergefahren, nach viel Überzeu-
gungsarbeit des Skilehrers. Kinder fahren einfach, sie sind
offen für alles und gehen mit einem Lächeln auf die Men-
schen zu. Sind neugierig und sehr leicht zu begeistern.

Manchmal wünschen wir Erwachsenen uns ins Kin-
desalter zurück. Dort war es schön, keine Verantwortung,
und wir konnten tun was wir wollten. Schliesslich erge-
ben wir uns als Erwachsene in eine Welt voller Zwänge
und dürfen nicht mehr kindisch sein.

Deswegen begleiten Eltern ihre Kinder auch gerne auf
die Hüpfburg. Natürlich nur zur Aufsicht, aber mit einem
zwinkernden Auge gibt doch jeder von uns zu, dass es
Spass machen würde, nach Lust und Laune mitzuhüpfen
und mal wieder so unbeschwert zu sein wie ein Kind.

Auch das Kinderschminken sieht zusammen mit ei-
nem Kind einfach nur niedlich aus. Mama als Katze und
Papa als Löwe funktioniert natürlich
am besten, wenn das Löwen-
baby dabei ist. Ohne Kind
ist es vielleicht lächerlich.
Wir scheinen es dann
nicht zu dürfen.

Kinder sind unser 
Leben und unsere
Zukunft. Wenn wir
sie einfach nur lie-
ben, geben sie uns
diese Liebe tau-
sendfach zurück.

Sabrina Tessmer 

Kinder sind der
Spiegel unserer Seele

MEINE MEINUNG



PINS FÜR DEN GAV
■  Mit über
60 Unterneh-
men im gan-
zen Land hat
der SEV Ge-
samtarbeits-
verträge abgeschlossen, doch
ausgerechnet im sonst moder-
nen Kanton Zürich wollen die
Arbeitgeber davon noch immer
nichts wissen. Um die Direktio-
nen und Verwaltungsräte an
den Verhandlungstisch zu bit-
ten, tragen deshalb die Mitar-
beitenden von Forchbahn, SZU,
VZO und ZSG ab kommendem
Montag einen Pin «GAV ja».

VBZ AKZEPTIEREN
BAV-ENTSCHEID
■  Die Verkehrsbetriebe Zü-
rich rekurrieren nicht gegen
den Entscheid des Bundes-
amtes für Verkehr, dass die
tatsächlichen Wegzeiten zwi-
schen Depot und Einsatzort
voll anzurechnen sind (siehe
kontakt.sev 17/2012, S. 4).
Nun, da diese Frage geklärt
ist, «sollte der Weg frei sein,
den kantonalen Rahmen-GAV
Bus & Tram und die betriebli-
che Umsetzung in den VBZ
bald fertigzustellen», schreibt
die Gewerkschaft VPOD.

NEUER «Z-PASS»
■  Ab 9. Dezember kann man
aus 6 Tarifverbunden rund um
den Zürcher Verkehrsverbund
ein Billett nach Zürich lösen und
damit in der Zielzone alle Bus-
se, Trams und Schiffe benutzen
wie beim City-Ticket der SBB.
Den «Z-Pass» gibt’s auch umge-
kehrt z. B. von Zürich nach Zug.

ERFOLG DANK TRAM
■  Unter dem Namen «Tram
Bern West» hat Bernmobil am
11. Dezember 2012 zwei Bus-
linien auf Trambetrieb umge-
stellt. «Das Tram Bern West
erfüllt bisher die Erwartungen
an ein stadtverträgliches, kun-
denfreundliches und umwelt-
schonendes Verkehrsmittel»,
hält Bernmobil nun in einer ers-
ten Bilanz fest. Der Strassenver-
kehr entlang der Linien funk-
tioniert gut. Die Trams fuhren
ohne Störungen, die Kurse sind
pünktlich und zuverlässig. Der
gesamte Energieverbrauch von
Bernmobil sank um 10 %, der
CO2-Ausstoss um mehr als
20 %. Die Kundenzufriedenheit
erreichte 4,43 Punkte auf der
5er-Skala (Gesamtnetz 4,31).

NEWS

SEV-Präsident Giorgio Tuti
vertrat die europäische Ver-
kehrsgewerkschaft ETF an
der Konferenz des Europäi-
schen Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses EWSA. Thema:
«Welche Reform für das eu-
ropäische Schienenverkehrs-
recht?»

Der EWSA wurde 1957
eingerichtet und ist ein bera-
tendes Organ der Europäi-
schen Union, das den zentra-
len EU-Organen (Europäi-
sche Kommission, Minister-
rat, Europäisches Parlament)
mit seinem Sachverstand zur
Seite steht. Zu diesem Zweck
erarbeitet der Ausschuss Stel-
lungnahmen zu EU-Legisla-
tivvorschlägen.

Der EWSA fördert die Rol-
le der organisierten Zivilge-
sellschaft durch den Aufbau
eines strukturierten Dialogs
mit den sie vertretenden Or-
ganisationen in den EU-Mit-
gliedstaaten und in anderen
Ländern weltweit. Die Mit-
glieder des EWSA vertreten
somit eine breite Palette an
wirtschaftlichen, sozialen
und kulturellen Interessen in
ihren Mitgliedstaaten.

Die Konferenz der EWSA-
Fachgruppe für Verkehr, Ener-
gie, Infrastruktur und Infor-
mationsgesellschaft steht im
Zusammenhang mit der be-
vorstehenden Publikation ei-
nes vierten Eisenbahnpakets
durch die Europäische Uni-
on. Unter den gegen 300
Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern befanden sich
auch der EU-Kommissar für
Verkehr Siim Kallas («euro-
päischer Verkehrsminister»)
sowie der Präsident der Ver-

kehrskommission des Euro-
päischen Parlaments, Brian
Simpson.

Im einleitenden Podium
zur Frage der Liberalisierung
des Personenverkehrs refe-
rierten neben Giorgio Tuti
der Chef der deutschen
Bahn, Rüdiger Grube, sowie
der Präsident des europäi-
schen Fahrgastverbands, Tre-
vor Garrod.

Tuti erinnerte die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer
daran, dass die Schweiz welt-

weit als Vorzeigeland des
Schienenverkehrs gelte, und
dies mit einer integrierten
Bahn und ohne Wettbewerb
im Personenverkehr. Er
warnte vor einer unkontrol-
lierten Liberalisierung und
setzte sich insbesondere auch
für die Personalrechte ein.
Wenn die EU die Liberalisie-
rung wolle, gehe es nicht
ohne zwingende Regeln zur
Personalübernahme nach
Betreiberwechseln aufgrund
von Ausschreibungen. pmo

Die Europäische Union will
die rechtlichen Grundla-
gen des Schienenverkehrs
ändern. Der Wirtschafts-
und Sozialausschuss lud
deshalb zu einer Konfe-
renz nach Brüssel.

Einsatz für integrierte Bahn
Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss diskutiert Bahnliberalisierung

zv
g

Welche Auswirkungen hätte eine Liberalisierung im Personenverkehr? Auf dem Podium in Brüssel (v. l.) Trevor Gar-
rod als Vertreter der Reisenden, Gesprächsführer André Mordant vom EWSA, Giorgio Tuti als Vertreter des Personals
und Rüdiger Grube als Sprecher der Unternehmen.
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Obwohl die SBB im Perso-
nenverkehr noch immer ei-
nen Gewinn von 64,9 Millio-
nen Franken erzielt hat, ist
dieser im Vergleich zum Vor-
jahr um fast einen Drittel um
29,5 Millionen Franken zu-
rückgegangen. Die Preiserhö-
hungen vom vergangenen

Dezember hätten die Mehr-
kosten nicht kompensieren
können, erklärte die SBB.

Die Zahl der Passagiere ist
mit 964 000 zwar in etwa
gleich geblieben wie im Vor-
jahr – doch sie haben weni-
ger Kilometer zurückgelegt:
Insgesamt verzeichnete die
SBB noch 8,6 Milliarden Per-
sonenkilometer – 145 Millio-
nen weniger als im Vorjahr.

Zufrieden ist die SBB mit
der Pünktlichkeit der Züge.
Diese ging zwar wegen der
Gotthardsperre und widrigen

Bedingungen im Winter auf
89,1 Prozent zurück. Den-
noch waren die Anschlüsse
in 98,3 Prozent der Fälle ga-
rantiert.

Verlust bei Cargo

Im Güterverkehr hat die SBB
einen Verlust von 22 Millio-
nen Franken gemacht. Im
Vorjahr betrug der Verlust
noch 7,2 Millionen Franken.
Insgesamt verzeichnete der
Güterverkehr noch 5,9 Mil-
liarden Nettotonnenkilome-
ter, 8 Prozent weniger als im

Vorjahr. Das Minus führt die
SBB auf die Gotthardsperre
und die Konjunkturlage in
Europa zurück.

Einzig bei den Immobi-
lien verzeichnet die SBB ei-
nen Gewinnzuwachs. Grund
dafür seien mehr vermietete
Flächen und ein optimierter
Mietermix.

Die SBB will nun die In-
vestitionen in neues Rollma-
terial überprüfen. sda

Kommentar des SEV: siehe
Edito auf Seite 1

Die SBB hat im ersten
Halbjahr einen Gewinn von
139,5 Millionen Franken
erwirtschaftet, 27 Millio-
nen weniger als 2011.

Trotz Rückgang bleibt der SBB-Gewinn hoch

Halbjahresabschluss der SBB

In diesen Tagen erhalten alle
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der SBB den Fragebo-
gen bzw. den Link zur Perso-
nalzufriedenheit.

Der SEV ruft seine Mitglie-
der auf, an dieser Umfrage
teilzunehmen und sie ehr-
lich, nach bestem Wissen zu
beantworten. Sie gibt den Be-
troffenen die Möglichkeit,
ihr Befinden anonym auszu-
drücken.

Die Anonymität ist eine
zwingende Anforderung, da-
mit diese Umfrage die tat-

sächlichen Zustände aufzei-
gen kann. Der SEV warnt
deshalb vor allen Versuchen,
Mitarbeitende in irgendeiner
Form unter Druck zu setzen.
Dazu gehört beispielsweise
schon der Hinweis, dass die
Umfrage dieses Mal doch si-
cher besser ausfallen werde
als letztes Mal. Es ist bekannt,
dass viele Vorgesetzte eine
Verbesserung des Umfrage-
resultats in ihren Zielvorga-
ben haben und dass somit
ihre eigene Personalbeurtei-
lung davon abhängt.

Es gibt nichts dagegen
einzuwenden, dass den Mit-
arbeitenden am Arbeitsplatz
Gelegenheit geboten wird,
die Umfrage während der Ar-
beitszeit auszufüllen. Dies
muss aber in einem geschlos-
senen Raum, ohne Vorge-

setzte oder andere «Hilfsbe-
reite» erfolgen.

Wer Unterstützung
braucht, z. B. aus sprachli-
chen Gründen, kann sich an
ein Peko-Mitglied seines Ver-
trauens oder an eine Vertrau-
ensperson des SEV wenden.

Wer im Zusammenhang
mit der Zufriedenheitsumfra-
ge unter Druck gesetzt wird,
soll sich beim SEV melden.
Wir werden umgehend bei
der SBB intervenieren!

Es bestehen einzelne
Zweifel, ob die Angaben
wirklich vertraulich verarbei-
tet werden – beispielsweise in
einem sehr kleinen Team.
Der SEV zählt darauf, dass bei
Teams mit weniger als 10
Rücksendungen keine Aus-
wertungen erfolgen, wie dies
die SBB zugesagt hat. SEV

Der SEV ruft seine Mitglie-
der bei der SBB auf, an
der Umfrage teilzunehmen
und sie nach bestem Wis-
sen zu beantworten.

SEV ruft zur Teilnahme an
Zufriedenheitsumfrage auf

SBB startet neue Vollumfrage zur Personalzufriedenheit

Login

MOSAIK DER WOCHE

..

Login, der Ausbildungsverbund für die Welt des Verkehrs, feierte sein 10-jähriges Bestehen mit einem
Weltrekord: 1528 Lernende, Mitarbeitende, Partner und Gäste bildeten im Stade de Suisse in Bern ein
menschliches Mosaik mit dem Gleisbauer-Sujet der Login-Werbekampagne «filmreife Momente». Bis-
her lag der Rekord bei 1458 Personen. Zurzeit bereiten sich bei Login über 1800 Lernende und Prakti-
kant/innen aus 62 Mitgliedsfirmen in 23 Berufslehren auf ihre eidgenössisch anerkannten Abschlüs-
se vor. Login bietet auch Zweitausbildungen zur Lokführer/in und Zugverkehrsleiter/in sowie Weiter-
bildungen an. Unten die «Mosaiksteine» Christof Spöring, CEO Login Berufsbildung, Jeannine Pilloud,
Leiterin Personenverkehr SBB, und Michael Schweizer, Leiter Grundbildung Login Berufsbildung.
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Wir sind keine Kinder mehr, schade eigentlich. Denn
Kinder sind doch wunderbar. Sie sind so frei von Zwei-
feln, Ängsten und Sorgen. Das prägt sich erst im Erwach-
senenalter richtig aus. Das beste Beispiel ist, wenn Kinder
Ski fahren lernen: Unbekümmert und ohne Angst folgen
sie den Schlangenlinien des Skilehrers. Kaum zu glauben,
wie spontan sie dem Lehrer alle Übungen nachahmen,
ohne sich Gedanken darüber zu machen.

Ich hingegen habe mich sehr gesträubt, den steilen
Hang hinabzufahren. Es könnte ja etwas passieren. Mei-
ne Gedanken kreisten immer darum, ob ich es schaffen
würde, ohne zu fallen. Der Skilehrer beschwichtigte mich,
dass ich mir keine Sorgen machen müsste. Das sagt sich
so leicht, aber mein Inneres war anderer Meinung. Meine
Angst, mich zu verletzen und für längere Zeit bewegungs-
unfähig zu sein, wurde immer grösser. Im Frühling würde
ich ja den Abhang auch nicht runterlaufen. Warum sollte
ich es dann im Winter mit Skiern auf ziemlich rutschi-
gem Untergrund tun? Bin ich denn verrückt?

Erwachsenengedanken! Das sind genau die Sorgen,
die Kinder kaum kennen. Warum auch? Sie denken gar
nicht über die Folgen nach, doch wir schon. Im Endeffekt
bin ich doch noch hinuntergefahren, nach viel Überzeu-
gungsarbeit des Skilehrers. Kinder fahren einfach, sie sind
offen für alles und gehen mit einem Lächeln auf die Men-
schen zu. Sind neugierig und sehr leicht zu begeistern.

Manchmal wünschen wir Erwachsenen uns ins Kin-
desalter zurück. Dort war es schön, keine Verantwortung,
und wir konnten tun was wir wollten. Schliesslich erge-
ben wir uns als Erwachsene in eine Welt voller Zwänge
und dürfen nicht mehr kindisch sein.

Deswegen begleiten Eltern ihre Kinder auch gerne auf
die Hüpfburg. Natürlich nur zur Aufsicht, aber mit einem
zwinkernden Auge gibt doch jeder von uns zu, dass es
Spass machen würde, nach Lust und Laune mitzuhüpfen
und mal wieder so unbeschwert zu sein wie ein Kind.

Auch das Kinderschminken sieht zusammen mit ei-
nem Kind einfach nur niedlich aus. Mama als Katze und
Papa als Löwe funktioniert natürlich
am besten, wenn das Löwen-
baby dabei ist. Ohne Kind
ist es vielleicht lächerlich.
Wir scheinen es dann
nicht zu dürfen.

Kinder sind unser 
Leben und unsere
Zukunft. Wenn wir
sie einfach nur lie-
ben, geben sie uns
diese Liebe tau-
sendfach zurück.

Sabrina Tessmer 

Kinder sind der
Spiegel unserer Seele

MEINE MEINUNG
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Die Genossenschaft SEV Ver-
sicherungen wurde 1926
vom damaligen Schweizeri-
schen Eisenbahnerverband
gegründet. Sie bietet den
Mitgliedern des SEV verschie-
dene Typen von Lebensversi-
cherungen an. Letztes Jahr
generierte sie mit rund
15 000 Kundinnen und Kun-
den ein Prämienvolumen
von 20,5 Millionen Franken.

Lösung für die Zukunft

Die SEV Versicherungen ge-
ben die Eigenständigkeit auf,
weil die zunehmenden Re-
geln in der Finanzbranche
ein Unternehmen ihrer
Grösse überproportional be-
lasten. Damit hätten die SEV

Versicherungen langfristig
keine Zukunft mehr, wes-
halb der Verwaltungsrat
nach einer Lösung suchte,
die sowohl für die Versicher-
ten als auch fürs Personal
ohne Einbusse blieb. Die
Übernahme durch Helvetia
erfüllt diese Erwartungen
vollumfänglich. Sämtliche
Mitarbeitenden der SEV Ver-
sicherungen erhalten von
der Helvetia ein Stellenange-
bot. Die Konditionen für die
Versicherten bleiben unver-
ändert.

Der Wechsel soll am
1. November abgeschlossen
werden. Zuvor müssen die
Aufsichtsorgane des Bundes
diesem zustimmen.

Neuer Partner des SEV

Die Helvetia wächst durch
die Übernahme bei den Ein-
zellebensversicherungen in
der Schweiz um rund 4 Pro-
zent. Sie verfolgt damit wei-
ter ihre Strategie der geziel-
ten Akquisitionen in den

bestehenden Ländermärk-
ten. Sie erhält zudem den
Zugang zum SEV mit seinen
rund 45 000 Mitgliedern
und erschliesst sich damit
ein neues Kundensegment
sowohl für Lebensversiche-

rungen als auch für die
Schadenversicherung.

Philipp Gmür, CEO Hel-
vetia Schweiz, zeigte sich
überzeugt: «Wir überneh-
men ein gesundes Einzel-
leben-Portefeuille und ge-

winnen Zugang zu einem
grossen, gut organisierten
Verband. Damit festigen wir
unsere Marktposition und
schaffen beste Voraussetzun-
gen für weiteres Wachstum.»

sev / pmo

Die Helvetia übernimmt
auf 1. November das
Portefeuille der SEV Ver-
sicherungen Genossen-
schaft und ihre rund
15 000 Versicherten.

Helvetia übernimmt alle Policen und Mitarbeitende

SEV Versicherungen gehen zur Helvetia

Die SEV Versicherungen sind als
Genossenschaft organisiert und
rechtlich völlig von der Gewerk-
schaft SEV getrennt. Im Verwal-
tungsrat sitzen aber traditionell
auch aktive und ehemalige Füh-
rungspersonen des SEV. Präsi-
dent ist der frühere Finanzchef
des SEV, Erwin Kläy.

kontakt.sev: Was genau ist
der Grund, dass die SEV
Versicherungen einen Käufer
gesucht haben?
Erwin Kläy: Im Tagesgeschäft
geht es den SEV Versicherungen
gut, sie sind rentabel. Aber die
Vorschriften im Versicherungsge-
schäft sind strenger geworden,
wie für die Finanzbranche allge-
mein. Beispielsweise müssen die
Lebensversicherungen vergleichs-
weise höhere Reserven (also De-
ckungskapital) ausweisen als Pen-
sionskassen. Unsere Versicherung
ist zu klein, um diese Vorgaben zu
erfüllen.

Was ist der Sinn dieser
Vorschrift?
Damit niemand etwas verliert,
müssen die schlimmsten Mög-
lichkeiten abgedeckt sein. Bei ei-
ner Lebensversicherung sind dies
fast alle erdenklichen Risiken:
Epidemie, Krieg, hohe Arbeitslo-
sigkeit, Erdbeben usw. Sehr er-

schwerend ist, dass die heutigen
Tiefzinssätze auf Jahrzehnte
hochgerechnet werden. Damit hat
die konventionelle Lebensversi-
cherung mit Zinsgarantien keine
Zukunft mehr. Diese Reserven
konnten die SEV Versicherungen
aus ihren Erträgen nicht mehr
aufbauen, und als Genossen-
schaft konnten sie auch nicht ein-
fach Geld einfordern. Unsere Ge-
nossenschaft kennt keine
Kapitaleinschusspflicht; weder
von Genossenschafter/innen noch
vom SEV.

Was bedeutet die Übergabe
an Helvetia?
Es bedeutet einerseits das Ende
der SEV Versicherungen, was
mich und den gesamten Verwal-

tungsrat schmerzt, andererseits
bedeutet es aber auch, dass alle
Versicherungspolicen uneinge-
schränkt weitergeführt werden.
Für die Versicherten ändert sich
ausser dem Namen des Versiche-
rers nichts.

Was heisst das genau?
Alle Leistungen bleiben bestehen.
Die Beträge, die Laufzeiten, die
Bedingungen und vor allem die
Garantie der hoch verzinslichen
Policen: alles läuft unverändert
weiter.

Und was geschieht mit dem
Personal?
Alle Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der SEV Versicherungen
haben von Helvetia ein gleichwer-
tiges Stellenangebot erhalten. Das
gilt auch für die nebenamtlichen
Berater. Das war Helvetia wichtig:
Die Kundinnen und Kunden behal-
ten damit auch ihre bisherigen
Ansprechpersonen.

Was wird aus der Genossen-
schaft?
Nach dem Übergang der Versi-
cherten zur Helvetia – am 1. No-
vember, vorausgesetzt, die Behör-
den geben grünes Licht – hat die
Genossenschaft keine Mitglieder
mehr und wird im Handelsregister
gelöscht. Fragen: pmo

SECHS FRAGEN AN VERWALTUNGSRATSPRÄSIDENT ERWIN KLÄY

Ar
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Erwin Kläy, SEV-Finanzverwalter bis
2007, präsidiert den Verwaltungsrat
der SEV Versicherungen.

In erster Linie sollen die Buch-
haltung und das Controlling
an einem einzigen Ort in Bern

zentralisiert werden. Das hat
zur Folge, dass Mitarbeitende,
die bisher eng mit ihren Part-
ner/-innen in Basel, Bellinzo-
na, Lausanne, Luzern, Olten
oder Zürich zusammengear-
beitet haben, nun nach Bern
pendeln oder gar umziehen
müssen. Für Kolleg/innen, die
heute von Genf oder aus dem
Wallis nach Lausanne pen-
deln, wird der Arbeitsweg bis
2 1/2 Stunden länger.

Da das neue Direktions-
team SSO Finanzen SBB aus-
schliesslich aus deutschspra-
chigen Mitgliedern besteht,
werden die Sitzungen auf
Deutsch abgehalten, was für
die Westschweizer Kolleg/in-
nen eine zusätzliche Belas-
tung bedeutet. Dies wird sich
auf ihre Leistungen gegen-
über ihren Partner/innen wie
auch auf ihre Gesundheit ne-
gativ auswirken.

Der SEV begrüsst zwar die
Transparenz, mit der das Pro-
jekt bekannt gemacht wurde,
bedauert aber, dass weder die
Romandie noch das Tessin
im Projektteam vertreten wa-
ren. Einmal mehr drückt die
SBB-Spitze ein Projekt durch,
das im Wesentlichen durch
die Deutschschweizer Kultur
geprägt ist und die sprach-
lich-kulturellen Minderhei-
ten nicht berücksichtigt.

Der SEV wird sich dafür
einsetzen, dass für alle betrof-
fenen Kolleg/innen akzep-
table Lösungen gefunden
werden, speziell auch für je-
ne, die aus gesundheitlichen
Gründen ihre Arbeit redu-
ziert haben, deren Arbeit auf
verschiedene Tätigkeiten auf-
geteilt ist oder die bisher
schon einen Tele-Arbeitsplatz
(Homeworking) hatten.

SEV

Die Leitung von SSO Fi-
nanzen SBB will die Pro-
zesse vereinheitlichen und
zentralisieren. Auch wenn
alle Beteiligten das Projekt
abgesegnet haben, wirft
es einige Fragen auf.

Keine Zentralisierung auf Kosten der Arbeitsbedingungen

Projekt SSO Finanzen SBB
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Bei den letzten GAV-Ver-
handlungen im Jahr 2010
haben sich die Verhand-
lungsgemeinschaft (VG) der
Gewerkschaften SEV, Trans-
fair, VSLF und KVöV und die
SBB darauf geeinigt, die be-
triebliche Mitwirkung – also
die Arbeit der Personalkom-
missionen (Peko) – während
der Laufdauer des GAV (also
bis Ende 2014) zu analysie-
ren und allenfalls zu ändern.

Zu diesem Zweck haben
VG und SBB letztes Jahr an
einer ihrer «Koo GAV»-Sit-
zungen beschlossen, zusam-
men mit Vertreter/innen der
Peko eine tripartite Arbeits-
gruppe (AG) zu bilden. Diese
soll die betriebliche Mitwir-
kung im laufenden Jahr ana-

lysieren und der Koo GAV
Vorschläge zum weiteren Vor-
gehen unterbreiten.

«In der tripartiten AG
wird nicht verhandelt, son-
dern es werden Positionen
ausgetauscht und vorbereitet
für die Weiterentwicklung
des GAV», präzisierte SEV-
Vizepräsident und VG-Leiter
Manuel Avallone vorletzte
Woche an einem Treffen von
Vertreter/innen der VG und
der Peko Fläche in Bern. Et-
wa ein Drittel der Peko-Präsi-
dent/innen nahm daran teil.

Das Treffen wurde von
der VG organisiert, um den
Präsident/innen der Peko Flä-
che den Stand der Arbeiten
und die Positionen der VG
vorzustellen und bei ihnen
den Puls zu fühlen im Hin-
blick auf die Arbeit in der tri-
partiten AG. Transfair war
durch Chistoph Furrer ver-
treten, der VSLF durch Da-
niel Ruf und der KVöV durch
Hans Winkelmann. Vom
SEV nahmen auch Gewerk-
schaftssekretär Jürg Hurni
und TS-Zentralpräsident
Werner Schwarzer teil.

Analyse der VG

Bei ihrer Analyse der Mitwir-
kung, wie sie bei der SBB seit

dem Inkrafttreten des ersten
GAV SBB Anfang 2001 funk-
tioniert, gelangte die VG zu
folgenden Ergebnissen:
• Als Stärken sieht sie die Ver-

netzung der Peko-Mitglieder
am Arbeitsplatz und das
Stufenmodell (Konzern, Di-
vision, Fläche).

• Als Hauptschwäche sieht
sie die Struktur und Orga-
nisation der Peko: Nach
Meinung der VG braucht es
auf der Stufe Fläche mehr
schweizweite Peko für gan-
ze Berufskategorien, nach
dem Vorbild der Peko Zug-
personal. Die Peko müssten
bei allen Divisionen in der
Fläche gewählt werden,
gleich wie bei Cargo (Auf-
bau von unten nach oben).
Und die Zuständigkeiten
innerhalb der Stufen Kon-
zern, Division und Fläche
sind klarer zu definieren.

• Bei der Zusammenarbeit
zwischen Peko und VG or-
tet die VG sowohl Stärken
als auch Schwächen. Zu
deren Verbesserung möch-
te sie die beidseitigen Kom-
petenzen klarer regeln, um
das Risiko gegenseitiger
Konflikte zu vermindern
und um sich nicht gegenei-
nander ausspielen zu lassen.

Für die Zukunft hat die
VG folgende Vorstellungen:
• Die Mitwirkung hat grund-

sätzlich in der Fläche statt-
zufinden.

• Entsprechend sollen die
Peko in der Fläche gewählt
werden, und die Präsi-
dent/innen der Peko Fläche
sollen die Peko Division
bilden, so wie jetzt schon
bei der Division Cargo.

• Die Professionalisierung der
Peko-Arbeit soll durch bes-
sere Ausbildung, nicht aber
durch Vollzeitfreistellung
der Peko-Mitglieder erfol-
gen, da diese sonst den di-
rekten Bezug zur Arbeits-
realität und zu den Berufs-
kolleg/innen verlieren (und
damit auch ihren Wahl-
kreis). Damit würde ihre
Abhängigkeit vom Arbeit-
geber steigen, zumal so ihre
Wiedereingliederung nach
dem Ausscheiden aus der
Peko erschwert würde.

• Entschädigung darf nicht
Anreiz für die Ausübung
des Peko-Mandates sein.

• Es soll die Schaffung eines
Peko-Sekretariats geprüft
werden. Damit könnte die
Zusammenarbeit mit den
Gewerkschaften verbessert
werden.

Diskussion
Gegen diese Punkte kam von
den Peko-Präsident/innen kei-
ne grundsätzliche Oppositi-
on. Mehrere unterstrichen
ihrerseits, die Mitwirkung
habe in der Fläche zu erfol-
gen und die Peko seien von
unten nach oben zu wählen.
Und sie machten auf weitere
Schwächen der bisherigen
Mitwirkung aufmerksam:
• Es steht theoretisch genü-

gend Zeit für Peko-Arbeit
zur Verfügung, doch kann
diese oft nicht dann bezo-
gen werden, wenn sie wirk-
lich gebraucht würde (kei-
ne Freistellung durch die
Vorgesetzten, vor allem bei
Schichtarbeit).

• Das Fehlen von Kontinui-
tät im Unternehmen (stän-
dige Restrukturierungen
und Chefwechsel) er-
schwert die Peko-Arbeit.

• Die Frauen sind in den Pe-
ko untervertreten, und in
gewissen Peko auch die
Sprachminderheiten.

Abschliessend kündigte
Manuel Avallone an, die VG
wolle mit den Peko-Präsi-
dent/innen den Austausch zu
diesem Thema weiter pflegen.

Fi

Die Verhandlungsgemein-
schaft der Gewerkschaf-
ten und Präsident/innen
der Personalkommissio-
nen Fläche waren sich bei
einem Treffen z. B. darin
einig, dass die Peko in al-
len Divisionen von unten
nach oben gewählt wer-
den sollten wie bei Cargo.

Gewerkschaften konsultieren Peko-Präsident/innen

Wie soll die betriebliche Mitwirkung bei der SBB weiterentwickelt werden?

■ Der SEV wurde durch be-
troffene Mitglieder bei der
Instandhaltung der Infra-
struktur (IH) darauf aufmerk-
sam gemacht, dass die SBB
die Berechnung der 10-Stun-
den-Grenze bei Einsätzen
während der Pikettbereit-
schaft, die sogenannte Über-
zeit 2, geändert hatte.

Ab Mai 2012 wurde auf
Zeitabrechnungen erster Be-
troffener sichtbar, dass diese
viele Stunden weniger gutge-
schrieben bekamen. Es zeigte
sich, dass in betroffenen
Teams jeder Einzelne auf ein
ganzes Jahr gerechnet bis zu
2 Wochen weniger Zeit be-
kommen würde!

Eine Übersicht wurde da-

durch erschwert, dass die
Einführung sehr unter-
schiedlich erfolgte, teilweise
soll heute noch das alte Sys-
tem angewendet werden.
Gleichzeitig sorgten SBB-In-
formationen vor allem für
Verwirrung. Zudem ist die
Zeiterfassung bei IH auch oh-
ne Systemänderungen häufig
fehlerhaft.

Nachdem das Ausmass
der Verschlechterung ersicht-
lich wurde, führte der SEV
eine Versammlung mit einer
grösseren Gruppe von betrof-
fenen Pikettleistenden durch.
Der SEV erhielt klar den Auf-
trag, dafür zu sorgen, dass die
SBB diese Kürzungen rück-
gängig machen muss. Für

den SEV war eindeutig, dass
diese Kürzungen ohne Ände-
rung der betreffenden BAR
gar nicht zulässig waren.

Am 31. August trafen sich
die Leitung I-IH und die De-
legation des SEV zu einer
Aussprache. Das Ergebnis ist
ein voller Erfolg. Die SBB
zeigte sich bereit, die ab Mai
(oder teilweise schon ab
März) 2012 im Zeiterfas-
sungssystem neu eingeführte
Anwesenheitsart 2070 «Pi-
ketteinsatz» sofort zu sistie-
ren. Als Folge davon werden
die bisherigen und künftigen
Piketteinsätze nach den vor-
gängig gültigen Regelungen
abgerechnet und korrigiert.
Piketteinsätze, die bereits

nach verschlechterten Re-
geln im Zeiterfassungssystem
abgerechnet wurden, werden
rückwirkend korrigiert, was
für die Betroffenen zu einer
Korrektur des Kontos «Über-
zeit 2» führen wird.

Nicht betroffen von die-
sem Thema sind freiwillige
Einsätze bzw. ihre zeitliche
Abrechnung. Deshalb besteht
da kein Handlungsbedarf.

Einsatz hat sich gelohnt

Die ausserordentlich massi-
ven Verschlechterungen bei
der Zeitberechnung werden
also rückgängig gemacht
und an weiteren Orten gar
nicht erst eingeführt. Das ist
das Resultat eines grossen

Engagements des SEV und
vieler aktiver Kollegen. Der
Erfolg nützt Hunderten von
Mitarbeitenden mit Pikett-
einsätzen bei IH!

Die Regelung gilt ohne
jegliche Einschränkung bis
Ende 2012. Für allfällige
Änderungswünsche danach
müsste die SBB zuerst in Ver-
handlungen treten, aber der
SEV wird einen solchen Ab-
bau sicher bekämpfen.

Zu würdigen ist jedoch,
dass die Leitung IH zu einer
raschen Bereinigung der Situ-
ation bereit war, nachdem sie
Mängel bei Inhalt und Um-
setzung eingeräumt hatte.

Urs Huber,
          Leiter SEV-Team Infrastruktur

Verschlechterung der Zeitberechnung bei
Piketteinsätzen wird rückgängig gemacht

Erfolgreiche SEV-Intervention bei der Leitung Instandhaltung der SBB-Division Infrastruktur



”Diejenigen Flächen, die der Erfüllung
öffentlicher Aufgaben dienen, müssen
grundrechtskonform betrieben werden.“
Ursula Wyssmann

pa
n.

kontakt.sev: Ursula Wyss-
mann, in Ihrer 2009 erschie-
nenen Dissertation* schreiben
Sie: «Die generellen Verbote
der SBB für Kundgebungen,
Darbietungen, Sammel- und
Unterschriftenaktionen grei-
fen in Grundrechte ein und
sind verfassungsrechtlich un-
zulässig.» Sie prognostizier-
ten, diese Verbote würden
«einer bundesgerichtlichen
Überprüfung nicht standhal-
ten». Genau das ist jetzt pas-
siert – wir gratulieren Ihnen!

Ursula Wyssmann: Danke.
Das Urteil des Bundesge-
richts freut mich sehr. Es
gehört schon zu den höchs-

ten Weihen eines Juristen
oder einer Juristin, vor Bun-
desgericht Recht zu erhal-
ten. Ich hatte gehofft, dass
jemand mit Berufung auf
mein Buch den Rechtsweg
beschreiten würde – wie es
jetzt geschehen ist.

In Ihrer Dissertation sprechen
Sie allgemein von «Nutzungs-
konflikten». Sie verkennen aber
nicht, dass es solche Konflikte
wirklich gibt und dass nicht zu-
letzt die Bahnangestellten, ob
sie nun am Schalter, im Reini-
gungsdienst oder im Zug arbei-
ten, darunter leiden?
Die Arbeit, die ich geschrie-
ben habe, soll einen prakti-
schen Nutzen haben, nicht
zuletzt auch für die SBB
und ihre Angestellten. So
ist jetzt beispielsweise klar,
dass es in den Bahnhöfen
auch nicht dauernd und
ausschliesslich kommerziel-
le Anlässe geben muss. Mei-
ne Dissertation gab den
Anlass, über solche Fragen
einmal nachzudenken.

Bedeutet das Urteil, dass wir
nun mit einer massiven Zunah-
me von (politischen) Aktionen
am Bahnhof rechnen müssen?
Ich glaube nicht. Grund-
sätzlich hat man auf die
Nutzung öffentlichen Rau-
mes ja immer nur einen
bedingten Anspruch, das

heisst, dass es eine Interes-
senabwägung braucht: Ist
jemand für eine bestimmte
Aktion wirklich auf diesen

Raum, diesen Kontext an-
gewiesen. Der Bahnhof ist
und bleibt halt ein ganz
spezieller Ort.

Die SBB betrachtet Bahnhöfe
seit geraumer Zeit als eine Art
«Betriebsgelände», auf dem sie
nach eigenem Gutdünken Akti-
vitäten erlauben und verbie-
ten kann. Sie definieren sie
aber als «öffentlichen Raum».
Hat diese Unterscheidung
nicht auch Auswirkungen zum
Beispiel auf die Entscheidung,
ob ein Bahnhof nachts abge-
schlossen werden darf und soll
oder nicht?
Auf jeden Fall. Wobei es
hier natürlich nur um frei
zugängliche Flächen gehen
kann, nicht etwa um Büros
usw. Diejenigen Flächen,
die der Erfüllung öffent-
licher Aufgaben dienen,
müssen grundrechtskon-
form betrieben werden. Die

Schliessung eines Bahnhofs
muss also verhältnismässig
sein. Solche Fragen sind
noch nicht fertig ausdisku-
tiert, es ist etwas Dynami-
sches.

Wir sind als Gewerkschaft des
Verkehrspersonals oft auf

Bahnhöfen präsent, und wenn
wir die Öffentlichkeit aufrütteln
wollen, tun wir dies idealerwei-
se am Bahnhof. Gibt uns der
Bundesgerichtsentscheid nun
freie Bahn für solches Tun?
Nein. Ich habe im Buch
dargelegt, dass es eine stu-
fengerechte Regulierung
braucht. Idealerweise wird
es jetzt eine (neue) Bahn-
hofsordnung geben, in der
festgelegt wird, für welche
Aktionen es eine Bewilli-
gung braucht und für wel-
che nicht. Wo es eine Be-
willigung braucht, wird im
Einzelfall die nötige Inter-
essenabwägung vorgenom-

men. Das bisherige generelle
Verbot war aber nicht ver-
hältnismässig. Ob es für ei-
ne Aktion eine Bewilligung
braucht und ob sie erteilt
wird, wird sich einpendeln.

Der öffentliche Raum und seine
Nutzung wurden in den letzten
Jahren zunehmend «privati-
siert» und damit Nutzungsbe-
schränkungen unterworfen. So

wird etwa die «Kleine All-
mend» in Bern bei Gross-
veranstaltungen als Park-
platz gebraucht und dann
jeweils durch die Securi-

tas kontrolliert, die sich wie ein
Hausherr aufführt. Haben wir
hier in Zukunft eher mit weite-
ren Beschränkungen oder mit
Lockerungen zu rechnen?
Ich fürchte, eher mit einer
weiteren Privatisierung, das
heisst mit exklusiven Nut-
zungsrechten Einzelner.

Kürzlich zeigte mir ein Be-
kannter aber ein histori-
sches Bild der Aarbergergas-
se vor etwa hundert Jahren:
Alles war vollgestellt mit
Pferdewagen, es gab keinen
Platz mehr. Solch exklusive
Nutzungen gab es also auch
schon früher, und dies
zeigt, welcher Dynamik der
öffentliche Raum letztlich
auch ausgesetzt ist. Aber
ganz allgemein gibt es heu-
te wohl weniger Freiräume,
auch z. B. für Kinder.

Noch einmal zurück zum Bahn-
hof Bern: Dort hat es bekannt-
lich «Notsitze», und wer sich

darauf setzt, wird von «Bahn-
hofpaten» oder den Objekt-
schützern schnell einmal auf-
gefordert, entweder weiterzu-
gehen oder sich ins Spital zu
begeben. Ist eine solche Praxis
überhaupt zulässig?
Eine solche «Wegweisung»
hätte kaum eine rechtliche
Wirkung, das heisst, dass
man sie ignorieren dürfte.
Eine Einzelperson, die dort
einfach sitzt, niemanden
anpöbelt und sich korrekt
verhält, darf dort bleiben.
Es gibt keinen Grund, war-
um das nicht so sein sollte,
Bahnhofsordnungen und
-reglemente hin oder her.

Interview: Peter Anliker

* Ursula Wyssmann: Nut-
zungskonflikte im öffentlichen
Raum. Dargestellt am Beispiel
des Bahnhofs Bern. Dike-Ver-
lag, Zürich / St. Gallen 2009

Auf dem Bahnhof treffen verschiedenste Nutzungsansprüche aufeinander

Das Bundesgericht hat in einem Grundsatzurteil festgehalten, dass sich ein generelles Verbot politischer Werbung in Bahnhöfen,
wie es die SBB in ihren Bahnhofsordnungen festhielt, nicht rechtfertigen lasse. Aufgrund dieses Urteils will die SBB ihre Praxis
anpassen. Ursula Wyssmann hat die Begründung dieses Urteils schon vor drei Jahren geliefert.

Der Bahnhof ist ein spezieller Ort

”Die Arbeit, die ich geschrieben habe, soll einen
praktischen Nutzen haben, nicht zuletzt auch für
die SBB und ihre Angestellten.“

”Heute gibt es weniger
Freiräume, auch für Kinder.“

”Die Schliessung eines Bahnhofs muss verhält-
nismässig sein. Solche Fragen sind noch nicht
fertig ausdiskutiert, es ist etwas Dynamisches.“
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Dr. iur. Ursula Wyssmann,
41, ist verheiratet und lebt mit
ihrem Mann und ihren beiden
Töchtern (4- und 7-jährig) in
Bern.
Nach einer KV-Lehre und eini-
gen Jahren Berufstätigkeit hol-
te Wyssmann auf dem zweiten
Bildungsweg die eidgenössi-
sche Matura nach und studier-
te anschliessend in Bern Jura.
Nach dem Studium arbeitete
sie zuerst zwei Jahre auf einer
Beratungsstelle für Asylsu-
chende, danach während vier
Jahren als Assistentin am Insti-
tut für öffentliches Recht der
Universität Bern. Während die-
ser Zeit erarbeitete sie ihre
Dissertation, die sie 2009 ein-
reichte. Danach war sie wäh-
rend zweier Jahre Vize-Stadt-
schreiberin von Biel, seit April
2011 ist sie stellvertretende
Generalsekretärin in der Jus-
tiz-, Gemeinde- und Kirchen-
direktion des Kantons Bern.
Zu ihren Hobbys zählen das
Lesen, das Kochen und das
Reisen – «im Zug, ich habe
kein Auto!», wie sie betont.
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• ”Nebst den Gesetzesbestim-
mungen, welche die Aufgabe
der SBB und damit den Zweck
eines Bahnhofs näher um-
schreiben, ist sicher die Haus-
ordnung als weitere Quelle für
die Bestimmung der genauen
Widmung heranzuziehen. Da-
nach sind z. B. politische Akti-
vitäten im Bahnhof grundsätz-
lich verboten. Damit schränkt
die SBB allerdings die politi-
schen Rechte ein. Ob sie solche
Aktivitäten generell verhindern
kann, allein mit der Begrün-
dung, sie seien nicht bestim-
mungsgemäss, weil die Haus-
ordnung Kundgebungen sowie
Sammel- und Unterschriftenak-
tionen verbiete, ist fraglich. Die

Hausordnung bestimmt zwar
durchaus den Zweck des
Bahnhofs genauer, für die Aus-
legung einer Widmung sind im
Bereich des öffentlichen Rau-
mes aber auch die Grundrechte
zu berücksichtigen.“• ”Die generellen Verbote der
SBB für Kundgebungen,
Darbietungen, Sammel- und
Unterschriftenaktionen greifen
in Grundrechte ein und sind
verfassungsrechtlich unzuläs-
sig, weil es an der gebotenen
Interessenabwägung im
Einzelfall fehlt. Auch das
Bettelverbot und das Verbot 
des (lauten) Abspielens von
Tonträgern können im Einzelfall
unverhältnismässig sein.

Zudem werfen diese Bestim-
mungen Abgrenzungsfragen
auf, die sich mit Blick auf den
Zweck des Bahnhofs nicht
erklären lassen. Die zu offen
formulierte Bestimmung
bezüglich des ungebührlichen
Verhaltens ist zu streichen: Sie
trägt nichts zur Lösung von
Nutzungskonflikten bei. Das gilt
sowohl für die Bahnhofordnung
der SBB wie für das Bahnhofre-
glement der Stadt Bern. Bereits
bestehende strafrechtliche
Vorschriften genügen, dass der
Bahnhof Bern auch so nicht zur
befürchteten und gefürchteten
‹Elendszone› wird.“• ”Erst die effektive Nutzung
eines öffentlichen Raumes führt

aber zu Nutzungskonflikten:
Soweit eine Nutzung der Wid-
mung entspricht, sie sich mit
der Erfüllung der öffentlichen
Aufgabe vereinbaren lässt, ist
sie erlaubt. Die Widmung erfüllt
damit in Bezug auf die Lösung
von Nutzungskonflikten die
Funktion eines groben Filters,
der die Funktionalität eines
öffentlichen Raumes aber mög-
lichst offen halten soll. Dieses
dynamische Verständnis des
öffentlichen Raumes zwingt
dazu, konkrete Nutzungen nicht
aufgrund ihres Zwecks, son-
dern allenfalls aufgrund ihrer
Unverhältnismässigkeit
einzuschränken.“Dissertation von U. Wyssmann

DIE GRUNDRECHTE GEHEN VOR UND MÜSSEN AUCH VON DER SBB GEWÄHRLEISTET WERDEN

Einige kurze Ausschnitte aus
der Dissertation von Ursula
Wyssmann sollen es ermögli-
chen, ihrer Argumentation
folgen zu können. Wyssmann
plädiert dafür, dass es bei
Einschränkungen im Ge-
brauch öffentlichen Raumes
darum geht, keine Grund-
rechte einzuschränken – oder
nur soweit, wie es für den
ordentlichen Gebrauch, also
hier den Bahnbetrieb,
notwendig ist.
Zitiert wird der Verständlich-
keit wegen ohne Fussnoten
usw.
• ”Sämtliche weiteren

Bestimmungen der Bahn-
hofordnung [ausgenommen
die Bestimmungen, dass
nicht mit Zweirädern und
Spielgeräten durch den
Bahnhof gefahren werden
darf, dass keine Wege
versperrt, nicht auf Boden
und Treppen gelegen und
keine frei laufende Hunde
mitgenommen werden
dürfen, dass das Wegwer-
fen von Abfall, das Rauchen
und das Füttern von Tieren
nicht gestattet ist, Anm. d.
Red.] tangieren Grundrech-
te und sind nur zulässig,
wenn sie sich auf eine
genügende gesetzliche
Grundlage stützen können,
im öffentlichen Interesse
liegen und verhältnismässig
sind. Denn: Wer über die
Nutzung von öffentlichem
Raum bestimmt, ist an
Grundrechte gebunden.
Auch die SBB ist also
verpflichtet, bei Nutzungs-
konflikten eine Interessen-
abwägung durchzuführen.
Nebst den polizeilichen
Schutzgütern und Grund-
rechtsinteressen Dritter
fliessen auch die eigenen
Interessen der SBB in diese
Güterabwägung ein.
Konkret bedeutet dies, dass
die wichtige Funktion des
Bahnhofs als Knotenpunkt
des öffentlichen Verkehrs
ebenso berücksichtigt wird
wie die kommerziellen
Interessen, welche einem
attraktiven öffentlichen
Verkehr dienen sollen.“Diss. von Ursula Wyssmann

IHRE ARGUMENTE



”Diejenigen Flächen, die der Erfüllung
öffentlicher Aufgaben dienen, müssen
grundrechtskonform betrieben werden.“
Ursula Wyssmann

pa
n.

kontakt.sev: Ursula Wyss-
mann, in Ihrer 2009 erschie-
nenen Dissertation* schreiben
Sie: «Die generellen Verbote
der SBB für Kundgebungen,
Darbietungen, Sammel- und
Unterschriftenaktionen grei-
fen in Grundrechte ein und
sind verfassungsrechtlich un-
zulässig.» Sie prognostizier-
ten, diese Verbote würden
«einer bundesgerichtlichen
Überprüfung nicht standhal-
ten». Genau das ist jetzt pas-
siert – wir gratulieren Ihnen!

Ursula Wyssmann: Danke.
Das Urteil des Bundesge-
richts freut mich sehr. Es
gehört schon zu den höchs-

ten Weihen eines Juristen
oder einer Juristin, vor Bun-
desgericht Recht zu erhal-
ten. Ich hatte gehofft, dass
jemand mit Berufung auf
mein Buch den Rechtsweg
beschreiten würde – wie es
jetzt geschehen ist.

In Ihrer Dissertation sprechen
Sie allgemein von «Nutzungs-
konflikten». Sie verkennen aber
nicht, dass es solche Konflikte
wirklich gibt und dass nicht zu-
letzt die Bahnangestellten, ob
sie nun am Schalter, im Reini-
gungsdienst oder im Zug arbei-
ten, darunter leiden?
Die Arbeit, die ich geschrie-
ben habe, soll einen prakti-
schen Nutzen haben, nicht
zuletzt auch für die SBB
und ihre Angestellten. So
ist jetzt beispielsweise klar,
dass es in den Bahnhöfen
auch nicht dauernd und
ausschliesslich kommerziel-
le Anlässe geben muss. Mei-
ne Dissertation gab den
Anlass, über solche Fragen
einmal nachzudenken.

Bedeutet das Urteil, dass wir
nun mit einer massiven Zunah-
me von (politischen) Aktionen
am Bahnhof rechnen müssen?
Ich glaube nicht. Grund-
sätzlich hat man auf die
Nutzung öffentlichen Rau-
mes ja immer nur einen
bedingten Anspruch, das

heisst, dass es eine Interes-
senabwägung braucht: Ist
jemand für eine bestimmte
Aktion wirklich auf diesen

Raum, diesen Kontext an-
gewiesen. Der Bahnhof ist
und bleibt halt ein ganz
spezieller Ort.

Die SBB betrachtet Bahnhöfe
seit geraumer Zeit als eine Art
«Betriebsgelände», auf dem sie
nach eigenem Gutdünken Akti-
vitäten erlauben und verbie-
ten kann. Sie definieren sie
aber als «öffentlichen Raum».
Hat diese Unterscheidung
nicht auch Auswirkungen zum
Beispiel auf die Entscheidung,
ob ein Bahnhof nachts abge-
schlossen werden darf und soll
oder nicht?
Auf jeden Fall. Wobei es
hier natürlich nur um frei
zugängliche Flächen gehen
kann, nicht etwa um Büros
usw. Diejenigen Flächen,
die der Erfüllung öffent-
licher Aufgaben dienen,
müssen grundrechtskon-
form betrieben werden. Die

Schliessung eines Bahnhofs
muss also verhältnismässig
sein. Solche Fragen sind
noch nicht fertig ausdisku-
tiert, es ist etwas Dynami-
sches.

Wir sind als Gewerkschaft des
Verkehrspersonals oft auf

Bahnhöfen präsent, und wenn
wir die Öffentlichkeit aufrütteln
wollen, tun wir dies idealerwei-
se am Bahnhof. Gibt uns der
Bundesgerichtsentscheid nun
freie Bahn für solches Tun?
Nein. Ich habe im Buch
dargelegt, dass es eine stu-
fengerechte Regulierung
braucht. Idealerweise wird
es jetzt eine (neue) Bahn-
hofsordnung geben, in der
festgelegt wird, für welche
Aktionen es eine Bewilli-
gung braucht und für wel-
che nicht. Wo es eine Be-
willigung braucht, wird im
Einzelfall die nötige Inter-
essenabwägung vorgenom-

men. Das bisherige generelle
Verbot war aber nicht ver-
hältnismässig. Ob es für ei-
ne Aktion eine Bewilligung
braucht und ob sie erteilt
wird, wird sich einpendeln.

Der öffentliche Raum und seine
Nutzung wurden in den letzten
Jahren zunehmend «privati-
siert» und damit Nutzungsbe-
schränkungen unterworfen. So

wird etwa die «Kleine All-
mend» in Bern bei Gross-
veranstaltungen als Park-
platz gebraucht und dann
jeweils durch die Securi-

tas kontrolliert, die sich wie ein
Hausherr aufführt. Haben wir
hier in Zukunft eher mit weite-
ren Beschränkungen oder mit
Lockerungen zu rechnen?
Ich fürchte, eher mit einer
weiteren Privatisierung, das
heisst mit exklusiven Nut-
zungsrechten Einzelner.

Kürzlich zeigte mir ein Be-
kannter aber ein histori-
sches Bild der Aarbergergas-
se vor etwa hundert Jahren:
Alles war vollgestellt mit
Pferdewagen, es gab keinen
Platz mehr. Solch exklusive
Nutzungen gab es also auch
schon früher, und dies
zeigt, welcher Dynamik der
öffentliche Raum letztlich
auch ausgesetzt ist. Aber
ganz allgemein gibt es heu-
te wohl weniger Freiräume,
auch z. B. für Kinder.

Noch einmal zurück zum Bahn-
hof Bern: Dort hat es bekannt-
lich «Notsitze», und wer sich

darauf setzt, wird von «Bahn-
hofpaten» oder den Objekt-
schützern schnell einmal auf-
gefordert, entweder weiterzu-
gehen oder sich ins Spital zu
begeben. Ist eine solche Praxis
überhaupt zulässig?
Eine solche «Wegweisung»
hätte kaum eine rechtliche
Wirkung, das heisst, dass
man sie ignorieren dürfte.
Eine Einzelperson, die dort
einfach sitzt, niemanden
anpöbelt und sich korrekt
verhält, darf dort bleiben.
Es gibt keinen Grund, war-
um das nicht so sein sollte,
Bahnhofsordnungen und
-reglemente hin oder her.

Interview: Peter Anliker

* Ursula Wyssmann: Nut-
zungskonflikte im öffentlichen
Raum. Dargestellt am Beispiel
des Bahnhofs Bern. Dike-Ver-
lag, Zürich / St. Gallen 2009

Auf dem Bahnhof treffen verschiedenste Nutzungsansprüche aufeinander

Das Bundesgericht hat in einem Grundsatzurteil festgehalten, dass sich ein generelles Verbot politischer Werbung in Bahnhöfen,
wie es die SBB in ihren Bahnhofsordnungen festhielt, nicht rechtfertigen lasse. Aufgrund dieses Urteils will die SBB ihre Praxis
anpassen. Ursula Wyssmann hat die Begründung dieses Urteils schon vor drei Jahren geliefert.

Der Bahnhof ist ein spezieller Ort

”Die Arbeit, die ich geschrieben habe, soll einen
praktischen Nutzen haben, nicht zuletzt auch für
die SBB und ihre Angestellten.“

”Heute gibt es weniger
Freiräume, auch für Kinder.“

”Die Schliessung eines Bahnhofs muss verhält-
nismässig sein. Solche Fragen sind noch nicht
fertig ausdiskutiert, es ist etwas Dynamisches.“
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Dr. iur. Ursula Wyssmann,
41, ist verheiratet und lebt mit
ihrem Mann und ihren beiden
Töchtern (4- und 7-jährig) in
Bern.
Nach einer KV-Lehre und eini-
gen Jahren Berufstätigkeit hol-
te Wyssmann auf dem zweiten
Bildungsweg die eidgenössi-
sche Matura nach und studier-
te anschliessend in Bern Jura.
Nach dem Studium arbeitete
sie zuerst zwei Jahre auf einer
Beratungsstelle für Asylsu-
chende, danach während vier
Jahren als Assistentin am Insti-
tut für öffentliches Recht der
Universität Bern. Während die-
ser Zeit erarbeitete sie ihre
Dissertation, die sie 2009 ein-
reichte. Danach war sie wäh-
rend zweier Jahre Vize-Stadt-
schreiberin von Biel, seit April
2011 ist sie stellvertretende
Generalsekretärin in der Jus-
tiz-, Gemeinde- und Kirchen-
direktion des Kantons Bern.
Zu ihren Hobbys zählen das
Lesen, das Kochen und das
Reisen – «im Zug, ich habe
kein Auto!», wie sie betont.
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• ”Nebst den Gesetzesbestim-
mungen, welche die Aufgabe
der SBB und damit den Zweck
eines Bahnhofs näher um-
schreiben, ist sicher die Haus-
ordnung als weitere Quelle für
die Bestimmung der genauen
Widmung heranzuziehen. Da-
nach sind z. B. politische Akti-
vitäten im Bahnhof grundsätz-
lich verboten. Damit schränkt
die SBB allerdings die politi-
schen Rechte ein. Ob sie solche
Aktivitäten generell verhindern
kann, allein mit der Begrün-
dung, sie seien nicht bestim-
mungsgemäss, weil die Haus-
ordnung Kundgebungen sowie
Sammel- und Unterschriftenak-
tionen verbiete, ist fraglich. Die

Hausordnung bestimmt zwar
durchaus den Zweck des
Bahnhofs genauer, für die Aus-
legung einer Widmung sind im
Bereich des öffentlichen Rau-
mes aber auch die Grundrechte
zu berücksichtigen.“• ”Die generellen Verbote der
SBB für Kundgebungen,
Darbietungen, Sammel- und
Unterschriftenaktionen greifen
in Grundrechte ein und sind
verfassungsrechtlich unzuläs-
sig, weil es an der gebotenen
Interessenabwägung im
Einzelfall fehlt. Auch das
Bettelverbot und das Verbot 
des (lauten) Abspielens von
Tonträgern können im Einzelfall
unverhältnismässig sein.

Zudem werfen diese Bestim-
mungen Abgrenzungsfragen
auf, die sich mit Blick auf den
Zweck des Bahnhofs nicht
erklären lassen. Die zu offen
formulierte Bestimmung
bezüglich des ungebührlichen
Verhaltens ist zu streichen: Sie
trägt nichts zur Lösung von
Nutzungskonflikten bei. Das gilt
sowohl für die Bahnhofordnung
der SBB wie für das Bahnhofre-
glement der Stadt Bern. Bereits
bestehende strafrechtliche
Vorschriften genügen, dass der
Bahnhof Bern auch so nicht zur
befürchteten und gefürchteten
‹Elendszone› wird.“• ”Erst die effektive Nutzung
eines öffentlichen Raumes führt

aber zu Nutzungskonflikten:
Soweit eine Nutzung der Wid-
mung entspricht, sie sich mit
der Erfüllung der öffentlichen
Aufgabe vereinbaren lässt, ist
sie erlaubt. Die Widmung erfüllt
damit in Bezug auf die Lösung
von Nutzungskonflikten die
Funktion eines groben Filters,
der die Funktionalität eines
öffentlichen Raumes aber mög-
lichst offen halten soll. Dieses
dynamische Verständnis des
öffentlichen Raumes zwingt
dazu, konkrete Nutzungen nicht
aufgrund ihres Zwecks, son-
dern allenfalls aufgrund ihrer
Unverhältnismässigkeit
einzuschränken.“Dissertation von U. Wyssmann

DIE GRUNDRECHTE GEHEN VOR UND MÜSSEN AUCH VON DER SBB GEWÄHRLEISTET WERDEN

Einige kurze Ausschnitte aus
der Dissertation von Ursula
Wyssmann sollen es ermögli-
chen, ihrer Argumentation
folgen zu können. Wyssmann
plädiert dafür, dass es bei
Einschränkungen im Ge-
brauch öffentlichen Raumes
darum geht, keine Grund-
rechte einzuschränken – oder
nur soweit, wie es für den
ordentlichen Gebrauch, also
hier den Bahnbetrieb,
notwendig ist.
Zitiert wird der Verständlich-
keit wegen ohne Fussnoten
usw.
• ”Sämtliche weiteren

Bestimmungen der Bahn-
hofordnung [ausgenommen
die Bestimmungen, dass
nicht mit Zweirädern und
Spielgeräten durch den
Bahnhof gefahren werden
darf, dass keine Wege
versperrt, nicht auf Boden
und Treppen gelegen und
keine frei laufende Hunde
mitgenommen werden
dürfen, dass das Wegwer-
fen von Abfall, das Rauchen
und das Füttern von Tieren
nicht gestattet ist, Anm. d.
Red.] tangieren Grundrech-
te und sind nur zulässig,
wenn sie sich auf eine
genügende gesetzliche
Grundlage stützen können,
im öffentlichen Interesse
liegen und verhältnismässig
sind. Denn: Wer über die
Nutzung von öffentlichem
Raum bestimmt, ist an
Grundrechte gebunden.
Auch die SBB ist also
verpflichtet, bei Nutzungs-
konflikten eine Interessen-
abwägung durchzuführen.
Nebst den polizeilichen
Schutzgütern und Grund-
rechtsinteressen Dritter
fliessen auch die eigenen
Interessen der SBB in diese
Güterabwägung ein.
Konkret bedeutet dies, dass
die wichtige Funktion des
Bahnhofs als Knotenpunkt
des öffentlichen Verkehrs
ebenso berücksichtigt wird
wie die kommerziellen
Interessen, welche einem
attraktiven öffentlichen
Verkehr dienen sollen.“Diss. von Ursula Wyssmann

IHRE ARGUMENTE
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«Wichtig ist es, dass die
Lohnerhöhungen generell
ausgerichtet werden. Die In-
dividualisierung der Lohnpo-
litik hat im Ergebnis nur den
hohen und höchsten Ein-
kommen genützt. Nur die

Rückkehr zu generellen Er-
höhungen kann die Fehlent-
wicklung der letzten Jahre
korrigieren», sagte SGB-Präsi-
dent Paul Rechsteiner vor
den Medien. Für SGB-Chef-
ökonom Daniel Lampart ist
das Geld für Lohnerhöhun-
gen klar vorhanden: «Die
Arbeitsproduktivität ist be-
achtlich angestiegen», sagte
Lampart. Zu korrigieren sei
der Rückstand der Löhne
hinter der Produktivität.

Vania Alleva, bei der
Unia verantwortlich für die
Dienstleistungsbranche, be-

tonte den weiterhin grossen
Nachholbedarf bei den Frau-
enlöhnen: «Im Verkauf bei-
spielsweise beträgt die Lohn-
differenz immer noch 18 %
zuungunsten der Frauen. Wir
verlangen, dass die gesetzlich
garantierte Lohngleichheit
endlich umgesetzt wird. Es
braucht verbindliche Min-
destlöhne und zudem spezi-
elle Lohnerhöhungen für
Frauen.»

Coop und Migros sind im
Rückstand

Zu den einzelnen Branchen:
Im Detailhandel fordert die
Unia 2,5 %, insbesondere bei
den Grossverteilern Coop
und Migros. In der Industrie
(MEM; Chemie, Nahrungs-
mittelindustrie) verlangt die
Unia zumeist 100 Franken
mehr. In der pharmazeuti-
schen Industrie erlaubt die
komfortable Ertragslage bei
bestimmten Firmen generelle
Lohnerhöhungen von mehr
als 100 Franken.

Die Arbeitnehmenden am
Erfolg beteiligen

Syndicom fordert bei der
Post 2,5 %. Syndicom-Co-
Präsident Alain Carrupt dazu:
«Das sichert den Arbeitneh-
menden ihren gerechten An-
teil an den hervorragenden
Betriebsergebnissen.»

Um 100 (Gewerbe) bis
200 Franken (Druck) erhöhte

Mindestlöhne sollen für
mehr Gerechtigkeit sorgen
und die in den letzten Jahren
unter Druck gekommenen
Löhne von Arbeitnehmen-
den mit einer abgeschlosse-
nen Lehre schützen.

Die Diskriminierungen müssen
behoben werden

Der SEV (Bahnen) wird je
nach Betrieb 1 bis 2 % der
Lohnsumme fordern, wäh-
rend der VPOD bei den Kan-
tonen, Gemeinden und de-
ren Betrieben vor allem die
volle Gewährung der Lohn-

mechanismen fordert. Dazu
kommen Korrekturen von
Funktionseinreihungen, die
in einzelnen Berufen nach
gewonnenen Lohngleichstel-
lungsklagen die Lohnsyste-
me von Diskriminierungen
befreien müssen.

Bau und Reinigung sind dank
GAV bereits verhandelt

Im Bau und im Reinigungs-
gewerbe wurden die Lohn-
erhöhungen bereits zu einem
früheren Zeitpunkt im Rah-
men eines Gesamtarbeitsver-
trages ausgehandelt. SGB

Lohnforderungen der SGB-Verbände

Die SGB-Gewerkschaften
fordern schwergewichtig
Lohnerhöhungen von 1,5
bis 2,5 Prozent, spezielle
Erhöhungen für Frauen
und 100 bis 200 Franken
höhere Mindestlöhne.

Jetzt braucht es mehr für alle!

«In den Unternehmen ist Geld für Lohnerhöhungen vorhanden.
Die Schweizer Wirtschaft ist insgesamt gut ins laufende Jahr gestartet. Die
binnenwirtschaftlichen Branchen, aber auch grosse Teile der Exportwirt-
schaft (Chemie, Uhren, Versicherungen u.a.), befinden sich in einer guten
Situation. Die Geschäftslage wird von den Firmen insgesamt als gut
bezeichnet.»  Daniel Lampart, Chefökonom SGB. Die Grafik zeigt die Beurtei-
lung der Geschäftslage durch die Unternehmen (Saldo = Differenz zwischen
Firmen mit «guter» und «schlechter» Lage in Prozent, gemäss Umfragen).

SG
B

«Die Lohnverteilung der letzten Jahre entwickelte sich stark zugunsten der
hohen und höchsten Saläre. Die tiefen und mittleren Löhne stiegen real hin-
gegen vergleichsweise wenig (2002 bis 2010: 3,6 bzw. 3,2 Prozent). Beson-
ders bedenklich ist die Entwicklung der Löhne für Arbeitnehmende mit einer
abgeschlossenen Lehre. Im Zeitraum zwischen 2002 und 2010 gingen ihre
Löhne real sogar zurück (Medianlohn –0,5 Prozent). In zahlreichen Branchen
werden sehr tiefe Löhne bezahlt. Mehr als 140 000 Beschäftigte mit Lehre
verdienen auf eine Vollzeitstelle hochgerechnet weniger als 4000 Fr./Monat.
Sie arbeiten z. B. als Verkäufer/innen, Bäcker/innen, Florist/innen. Ihr Lohn
reicht nicht zum Leben, namentlich dann nicht, wenn sie Kinder haben. Sol-
che Schandlöhne sind in der reichen Schweiz ein Skandal.» Daniel Lampart

«Die Arbeitsproduktivität stieg in
den letzten Jahren um 1 bis 1,4
Prozent pro Jahr. Soll die Vertei-
lung zwischen Kapital und Arbeit
unverändert bleiben, müssen die
Reallöhne im Ausmass der Pro-
duktivität steigen. Diese Vorgabe
bedeutet, dass die Reallöhne
jährlich um 1 bis 1,4 Prozent hät-
ten steigen müssen. Das Ziel
wurde in der jüngeren Vergan-
genheit gemäss den verfügbaren
Statistiken verfehlt. Die Löhne
sind hinter der Produktivität zu-
rückgeblieben. Diese für die Ar-
beitnehmenden negative Ent-
wicklung verlangt eine Korrektur
– über eine spürbare Erhöhung
der Reallöhne.»

Daniel Lampart, Leiter
SGB-Sekretariat und Chefökonom

«Die Verhandlungen im Bereich
der Bahnen, durch den SEV ge-
führt, werden betrieblich geprägt
sein. Der SEV stellt je nach Be-
trieb Forderungen im Bereich von
1 bis 2 % der Lohnsumme. Bei
Bahnen, in denen der Gesamt-
arbeitsvertrag das Lohnsystem
regelt, wird ein Teil der Erhöhun-
gen für die in diesem System
vorgesehenen Anpassungen
(Stufenanstiege) reserviert sein.
Bei verschiedenen Bahnen wird
der SEV einen Teil der Erhöhung
in Form von mehr Freizeit (vor al-
lem: mehr Freitage) einfordern.»

Alain Carrupt

«Die Lohnrunden der letzten Jah-
re sind für die Mehrheit der Ar-
beitnehmer/innen in der Schweiz

über alles gesehen bescheiden
ausgefallen. Für diejenigen von
ihnen mit einer Lehre wurden die
Erhöhungen sogar von der Teue-
rung wieder weggefressen. Das
ist nicht nur für die betroffenen
Arbeitnehmer/innen nicht in Ord-
nung – denn sie waren es, wel-
che die guten wirtschaftlichen
Ergebnisse erarbeitet haben.
Auch für eine funktionierende
Volkswirtschaft ist es auf die
Dauer kein Zustand, dass die Re-
allöhne hinter der Produktivitäts-
entwicklung herhinken. Wenn die
wirtschaftlichen Ergebnisse
schwergewichtig den Chefs und
den Aktionären zugutekommen,
dann führt das zu einer immer
schieferen Einkommensverteilung.

Paul Rechsteiner, Präsident SGB

EINE SPÜRBARE KORREKTUR IM LOHNBEREICH IST GERECHTFERTIGT pa
n.

Ehrliche Arbeit muss sich lohnen und ein Leben in Würde ermöglichen.
Dafür kämpfen die Gewerkschaften.





SERVICE .
.
.
.
.
.

11
kontakt.sev
Nr. 18/12
13. September 2012

§
Ein wegweisendes Urteil des Bundesverwaltungsgerichts bestätigt die Einschätzung des
SEV und seines Vertrauensanwalts.

Den Medien konnte kürzlich entnom-
men werden, dass die Arbeitgeber ver-
mehrt nur noch befristete Arbeitsver-
träge – die dann allenfalls verlängert
werden – anbieten oder auf den Ein-
satz von Temporärpersonal setzen. Lei-
der hat diese Praxis auch bei der SBB in
grösserem Ausmass Einzug gehalten.
Während diese Beschäftigungsform für
einige Arbeitnehmende durchaus reiz-
voll sein kann, sind solche Arbeitsver-
träge für all jene, welche auf ein mög-
lichst sicheres Einkommen angewiesen
sind, eine starke Belastung. Das SEV-
Rechtsschutzteam beschäftigte sich
während längerer Zeit mit einem ganz
besonderen Fall dieser Art.

Die Vorgeschichte

Dem Kollegen T., der in einem Büro-
bereich auf Stufe eines Fachkadermit-
arbeiters tätig war, wurde nach rund
30 SBB-Dienstjahren mitgeteilt, dass
seine Stelle aufgehoben werde. Nach

Kettenarbeitsvertrag
Link zum Recht

dem Übertritt in die berufliche Neu-
orientierung NOA (heute AMC) folgte
ein kurzer temporärer Einsatz im Rah-
men eines Projekts. Nach etwas mehr
als einem Jahr unterzeichnete T. eine
Austrittsvereinbarung per Jahresende.
Die Hoffnung, sofort eine neue Stelle
zu finden, verwirklichte sich für den
damals gut 50-jährigen T. leider nicht.
Das heisst, er wurde arbeitslos.

Glück im Unglück

Nach vier Monaten Arbeitslosigkeit
fand T. eine neue Anstellung. Eine
Personalvermittlungsfirma offerierte
ihm einen befristeten Arbeitsvertrag
von sieben Monaten. Einsatzbetrieb
war die SBB! Dieser Vertrag wurde in
der Folge zweimal befristet verlängert.
Nach etwas mehr als einem Jahr lief
der befristete Arbeitsvertrag zwischen
der Personalvermittlungsfirma und T.
ab. Unmittelbar anschliessend wurde
T. von der SBB mit einem auf ein Jahr

befristeten Arbeitsvertrag direkt ange-
stellt. Wie der Titel dieses Beitrags ver-
muten lässt, wurde auch dieser Ver-
trag verlängert, nämlich um ein weite-
res Jahr.

Inzwischen hatte T. also während
mehr als drei Jahren mit fünf befriste-
ten Arbeitsverträgen die weitgehend
gleichen Arbeiten in der gleichen
SBB-Organisationseinheit ausgeführt.
Als er erfuhr, dass er per Vertragsablauf
die SBB verlassen müsse, obwohl die
Arbeiten auch künftig anfallen, diese
aber einer Temporärarbeitskraft über-
geben werden sollten, wandte er sich
ans SEV-Rechtsschutzteam.

Der SEV machte die SBB auf die
Rechtslage aufmerksam. Insbesondere
machte er geltend, dass für die wieder-
holte Befristung von Arbeitsverträgen
ein objektiver Grund vorhanden sein
muss, ansonsten ein unzulässiger Ket-
tenarbeitsvertrag vorliegt, welcher von
den Gerichten als unbefristeter Vertrag
betrachtet wird.

Der SEV wies auch auf die Bestim-
mung im GAV SBB hin, welche eine
Befristung für maximal 3 Jahre und bei
Projekten ausnahmsweise 5 Jahre als
zulässig bezeichnet.

Weiter vertrat der SEV die Auffas-
sung, dass im vorliegenden Fall auch
die Arbeitsverträge, welche von der
Personalvermittlungsfirma ausgingen,
mit zu berücksichtigen seien. Der SEV
verlangte deshalb, dass Kollege T. un-
befristet weiterbeschäftigt werden
müsse.

Beschwerdeverfahren
in zwei Teilen

Die SBB lehnte den Antrag des SEV mit
formeller Verfügung ab. Dagegen
reichte der SEV beim SBB-Konzern-
rechtsdienst eine Beschwerde ein, die
aber ebenfalls abgelehnt wurde. Diesen
Entscheid begründete die SBB insbe-
sondere damit, dass die Dauer der An-
stellung durch die Personalvermitt-

lungsfirma nicht massgebend sei, wo-
mit die Anstellungsdauer bei der SBB
die im GAV festgelegten drei Jahre
nicht überschreite. Zudem sei die ein-
malige Vertragsverlängerung begrün-
det gewesen.

Überzeugt davon, dass der Ent-
scheid der SBB-Beschwerdeinstanz auf
wackligen Beinen stand, beauftragte
der SEV einen seiner Vertrauensanwäl-
te mit der Beschwerde ans Bundesver-
waltungsgericht.

Gericht mit SEV einig

In seiner Eingabe ans Bundesverwal-
tungsgericht vertiefte und ergänzte der
SEV-Vertrauensanwalt die vom SEV
bereits vorher aufgegriffenen Argu-
mente. Er rollte nochmals ausführlich
die gesamten Umstände der vorerst
durch die Personalverleihfirma erfolgte
Anstellung und die nahtlose Weiterbe-
schäftigung durch die SBB auf.

Das Bundesverwaltungsgericht hielt
fest, dass T. nicht im Rahmen einer
Neu-, sondern einer Wiederanstellung
von der SBB angestellt wurde. Bereits
die Anstellung durch die Personalver-
mittlungsfirma sei speziell auf T. als Ar-
beitnehmer zugeschnitten worden. In
dieser Situation hätte T. darauf vertrau-
en dürfen, dass er von der SBB letztlich
unbefristet weiterbeschäftigt würde.

Das Gericht sah auch keinen objek-
tiven Grund, welcher die von der SBB
vorgenommene befristete Verlänge-
rung des SBB-Arbeitsvertrages gerecht-
fertigt hätte. Für eine unbefristete Wei-
terbeschäftigung sprach laut Gericht
auch der Umstand, dass die Stelle nach
dem Weggang von T. wieder neu be-
setzt wurde.

Das Gericht bezeichnete das Vorge-
hen der SBB im konkreten Fall als
rechtsmissbräuchlich und hiess die Be-
schwerde gut. Kollege T. ist inzwischen
wieder im Besitz eines unbefristeten
SBB-Arbeitsvertrages.

Rechtsschutzteam SEV

Zitat aus dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts:
«Rechtsprechung und Lehre bezeichnen die Aneinanderreihung mehrerer befristeter
Arbeitsverhältnisse gleichen Inhalts als Kettenarbeitsverträge. Sofern die Grenze des
Rechtsmissbrauchs nicht überschritten wird, gelten diese auch im Rahmen öffentlich-
rechtlicher Anstellungsverhältnisse als zulässig. Von einem rechtsmissbräuchlichen
Verhalten ist dann auszugehen, wenn für den Abschluss mehrerer aufeinanderfolgen-
der Verträge kein sachlicher Grund besteht und bei denen die ungewöhnliche Vertrags-
gestaltung bezweckt, die Anwendung der Bestimmungen über den Kündigungsschutz
zu umgehen oder das Entstehen von Rechtsansprüchen, die von der Mindestdauer des
Arbeitsverhältnisses abhängen, zu verhindern.»
Und weiter: «… Es ist somit auch bei einer bloss zweimaligen Befristung nicht ausge-
schlossen, dass sich diese Vertragsgestaltung aufgrund der besonderen Umstände des
Einzelfalls als rechtsmissbräuchlich erweist.»

Ziffer 19 Abs. 2 GAV SBB bzw. GAV SBB Cargo:
«Eine allfällige Befristung des Arbeitsverhältnisses ist auf längstens drei Jahre möglich.
Im Rahmen von Projekten kann diese Frist auf längstens fünf Jahre ausgedehnt werden.
[…] Nach Ablauf von drei bzw. fünf Jahren gilt das Arbeitsverhältnis als unbefristet.»

Wichtig:
Aufgrund des im GAV SBB/SBB Cargo verankerten Kündigungsschutzes bei Stellenver-
lust ist ein Wechsel von einer unbefristeten Anstellung zu einem befristeten Arbeitsver-
trag grundsätzlich unzulässig. Eine derartige Vertragsanpassung kann nur im Einver-
nehmen mit dem/der Betroffenen auf absolut freiwilliger Basis erfolgen.

RECHTSLAGE IN KÜRZE



”Wir möchten, dass die Leute sich am
Leben in der Genossenschaft beteiligen.“
Karl Litscher, EBG St. Gallen

dolf Messmer, der «Ge-
hilfe» des SBB-Betriebs-

chefs im Bahnhof St. Gallen,
reiste Anfang 1909 auf eigene
Faust nach England und
Deutschland, um neuartige
Siedlungen zu besuchen und
zu studieren. An einer Ver-
sammlung in Zürich forderte
er noch im gleichen Jahr die
250 Teilnehmer aus allen
Landesteilen dazu auf, «Ge-
nossenschaften zu gründen
und Eisenbahnerkolonien zu
verwirklichen», wie der Ror-
schacher Historiker Richard
Lehner schreibt.

Die erste Eisenbahner-Bau-
genossenschaft (EBG) rief der
Pionier Messmer gleich selber
ins Leben. Am 27. März 1909
besuchten rund 300 Bahn-
angestellte die von ihm orga-
nisierte Gründungsversamm-
lung in St. Gallen. Ein halbes
Jahr später nahm im nahen
Rorschach eine weitere Bau-
genossenschaft ihre Aktivi-
täten auf. An beiden Orten
entstanden auf dieser Basis

A Eisenbahnerquartiere: der
Schoren in St. Gallen und
Schönbrunn in Rorschach.

Noch vor dem Ersten
Weltkrieg machten sich in
zahlreichen weiteren Orten
der Schweiz Komitees an die
Arbeit, meist auf ehrenamt-
licher Basis. Bis 1926 wurden
so rund zwanzig Eisenbah-
nerquartiere realisiert: nicht
nur in den grossen Städten,
sondern auch in kleineren
Eisenbahnerorten wie Olten,
Erstfeld und Brig.

Die Genossenschaften boomen

Das grosse Interesse hatte mit
der Wohnsituation zu tun.
Viele Städte waren in den
vorangehenden Jahrzehnten
stark gewachsen. Die Woh-
nungsnot grassierte. Die
Mietpreise schossen in die
Höhe. Oft liessen zudem die
hygienischen Verhältnisse zu
wünschen übrig. Betroffen
waren vorwiegend Arbeiter-
familien mit bescheidenem
Einkommen. Für viele Bahn-

angestellte war die Lage
schwierig. Ein grosser Teil der
Arbeitsplätze der damals sehr
personalintensiven Bahn
konzentrierte sich in den De-
pots und Werkstätten.

Das verschärfte den Woh-
nungsmangel an diesen
Standorten. Die Hafenstadt
Rorschach zum Beispiel zähl-
te 1895 rund 4000 Einwoh-
nerinnen und Einwohner.
1912 waren es schon 12 000.
Die SBB-Werkstätte und wei-
tere neue Industriebetriebe
hatten zu einem rasanten
Aufschwung geführt. Ähn-
lich verlief die Entwicklung
in Erstfeld. Ums Jahr 1909
waren hier 400 der 3000 Ein-
wohner bei der Bahn ange-
stellt. Die Genossenschaften
wollten in dieser Situation
Gegensteuer geben. Zweck
sei es, den Mitgliedern «ge-
sunde und billige» Wohnun-
gen zu verschaffen, heisst es
in den ersten Statuten der
1911 gegründeten EBG Basel
(heute EBG beider Basel).

Gartenstädte als
Vorbilder
Adolf Messmer liess sich
von den englischen Garten-
städten begeistern, welche

die Vorteile von Stadt und
Land zu vereinigen versu-
chen. Zu jedem Haus ge-
hörte ein Vorgarten, der es
den Bewohnern erlaubte,
einen Teil der Lebensmittel
selber anzupflanzen und so
das Budget zu schonen.
Gleichzeitig diente er dazu,
die Mieter in ihrer Freizeit
stärker ans Haus und die Fa-
milie zu binden.

Die meisten frühen
Schweizer Eisenbahnersied-
lungen orientieren sich an
diesem Modell. Auch die et-
was später erstellte grosse
«Kolonie» im Berner Weis-
senstein-Quartier hat die
Form einer Gartenstadt.
Mehrere Genossenschaften,
darunter jene von St. Gallen,

Rorschach und Olten, enga-
gierten sogar den gleichen
Architekten, Paul Robert Ger-
ber aus Ulm. «Kein Haus darf
sich gegenüber dem Nach-

barhaus vorlaut in den Vor-
dergrund drängen», lautete
eine seiner Vorgaben, die er
in einem Begleitschreiben
zum Rorschacher Bebau-
ungsplan formulierte.

Selbsthilfeorganisationen

Die Genossenschaften ver-
folgten keine revolutionären
Ziele. Es waren pragmatische
Selbsthilfeorganisationen, in
deren Rahmen sich die Mit-
glieder dank günstiger Mie-
ten ein «eigenes» Zuhause
leisten konnten. Für die
meisten Eisenbahner wäre
das in jener Zeit sonst ein
unerfüllbarer Traum geblie-
ben. So trugen die EBG zum
Selbstbewusstsein ihrer Mit-
glieder bei – und gleichzeitig

«Kulturelle Errungenschaft erster Grö
2012 ist das Jahr der Genossenschaften – viele Wohnbaugenossenschaften sind Heimat für Bähnlerfamilien

Vor rund 100 Jahren schossen in der Schweiz die Eisenbahner-Baugenossenschaften
fast schon wie Pilze aus dem Boden. Sie spielen im preisgünstigen Wohnungsbau
auch heute noch eine aktive Rolle.

”Im grossen Weltengefüge ist der Einzelne eine
Null, im Zusammenschluss Gleichgesinnter
beginnen erst die Werte zu steigen.“Aus einem Jahresbericht der EBG St. Gallen

Der zentrale Teil der ersten Eisenbahnersiedlung der Schweiz. An ihr orientierten sich mehrere weitere «Kolonien».
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Im Uno-Jahr der Genossen-
schaften lohnt sich ein Blick auf
die Eisenbahner-Baugenossen-
schaften EBG. In der Schweiz gibt
es davon 70. Die grösste ist die
Baugenossenschaft des eidgenössi-
schen Personals. Sie besitzt in der
Stadt Zürich gut 1300 Wohnungen.
Es folgen die EBG Bern mit einem
Bestand von 650 Wohnungen und
Reiheneinfamilienhäusern sowie die
EBG beider Basel mit 560 Wohnun-

gen. Zu den «Grossen Fünf», die
jährlich gemeinsam eine Tagung
durchführen, zählen ausserdem die
EBG St. Gallen und Luzern. 64 EBG
haben bei der SBB Hypotheken
aufgenommen.
Die EBG sind Teil des genossen-
schaftlichen Wohnungsbaus. Laut
den Angaben des Dachverbandes
WBG Schweiz sind heute gesamt-
schweizerisch knapp 5 Prozent aller
Wohnungen genossenschaftlich.

ZAHLEN UND FAKTEN ZU DEN GENOSSENSCHAFTEN

DOSSIER

zur Integration in die «bür-
gerliche» Gesellschaft.

Die Familie und das Heim
galten auch in den EBG als
Stützen für ein funktionie-
rendes Gemeinwesen. Der in
der Arbeiterbewegung wich-
tige Solidaritätsgedanke war
in der Gründergeneration
jedoch fest verankert. «Im

grossen Weltengefüge ist der
Einzelne eine Null, im Zu-
sammenschluss Gleichge-
sinnter beginnen erst die
Werte zu steigen», steht in
einem frühen Jahresbericht
der EBG St. Gallen.

Die Solidarität war und ist
schon in der Rechtsform an-
gelegt. Die Mitglieder erwer-
ben Anteilscheine an der Ge-
nossenschaft. Sie sind Mieter
und Mitbesitzer zugleich. An
der Generalversammlung ha-
ben sie ein Mitspracherecht.
Damit einher geht ein weit-
gehender Kündigungsschutz.
«Bei Erfüllung ihrer Pflich-
ten» sei das Mietrecht un-
kündbar, heisst es in den ers-
ten Basler Statuten.

Die Eisenbahner-Siedlun-
gen waren nicht nur preis-
günstiger als vergleichbare
Bauten im freien Markt. Sie
brachten oft auch architekto-
nisch gute Lösungen hervor.

Der Rorschacher Bauvor-
stand Emil Keller bedachte
im Jahr 1914 das eben fertig-
gestellte Quartier in seiner
Stadt mit viel Lob: «Der Fort-
schritt gegenüber der noch
vor 20 Jahren geübten Baue-
rei für bescheidene Verhält-
nisse ist ein auffallender. Die
Reform des Wohnhauses, die
sich seit 10 Jahren vollzieht,
ist eine kulturelle Errungen-
schaft erster Grösse.»

Unterstützung durch die SBB

Obschon sie die Wohnungs-
not zu lindern versprachen,
hatten die Siedlungsprojekte
auch gegen Misstrauen und
politische Vorurteile zu
kämpfen. Das ging in St. Gal-
len so weit, dass kein einhei-
mischer Bauunternehmer die
Arbeiten ausführen wollte
und schliesslich eine Solo-
thurner Firma mit 400 Arbei-
tern anrückte.

Die höchsten Hürden
stellten aber die Finanzierung
und die Suche nach geeigne-
tem Bauland dar. Die Genos-
senschaften waren deshalb
froh um die Unterstützung
der SBB. Die «Pensions- und
Hülfskasse» des noch jungen
Bundesbetriebs gewährte ab
1911 zinsgünstige Darlehen
und Baukredite an Genos-
senschaften, «die sich zum
Zwecke der Beseitigung der
Wohnungsnot für das Perso-
nal bilden», heisst es im ent-
sprechenden Verwaltungs-
ratsbeschluss. In einigen Fäl-
len stellte die SBB auch Bau-
land zur Verfügung, etwa in
Muttenz und Birsfelden, wo
die EBG beider Basel in den
1970er-Jahren Wohnhäuser
erstellte.

So entwickelte sich eine
Zusammenarbeit zwischen
den EBG und der SBB, die je-
doch darauf achtete, dass die

Wohnungen in erster Linie
für die eigenen Mitarbeiter
reserviert blieben. Noch heu-
te verfügen fast alle EBG über
eine Prioritätenliste für Neu-
mieter, auf der aktive und
pensionierte SBB-Mitarbeiter
und -Mitarbeiterinnen an
erster Stelle stehen.

Neu bei der SBB-Pensionskasse

Dennoch ist die Zahl der
Bahnangestellten in den
Siedlungen schon seit länge-
rer Zeit rückläufig. Vor allem
in kleineren Orten, wo der
Personalabbau der SBB ins
Gewicht fiel, wurde es zu-
nehmend schwierig, neue
Mieter zu finden, sodass
die Bestimmungen gelockert
wurden. Heute kommen ge-
mäss dem zuständigen SBB-
Mitarbeiter Olivier Cardini
noch rund 70 Prozent der
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Alle Fotos: Peter Krebs

«Kein Haus darf sich
gegenüber dem Nach-
barhaus vorlaut in den
Vordergrund drängen»,

war das Credo des
Architekten Paul Robert

Gerber.
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Diese sind vor allem in den Städten
verbreitet, wo sie einen beträchtli-
chen Anteil des Bestandes der
Spekulation entziehen (sie orientie-
ren sich an der Kostenmiete, nicht
an der Marktmiete). Besonders
wichtig sind die Genossenschaften
in Biel und Zürich, wo sie 25 Prozent
der Wohnungen besitzen. In Basel
existieren immerhin 14 000 Ge-
nossenschaftswohnungen, zehn
Prozent des Totals. pk



”Wir möchten, dass die Leute sich am
Leben in der Genossenschaft beteiligen.“
Karl Litscher, EBG St. Gallen

dolf Messmer, der «Ge-
hilfe» des SBB-Betriebs-

chefs im Bahnhof St. Gallen,
reiste Anfang 1909 auf eigene
Faust nach England und
Deutschland, um neuartige
Siedlungen zu besuchen und
zu studieren. An einer Ver-
sammlung in Zürich forderte
er noch im gleichen Jahr die
250 Teilnehmer aus allen
Landesteilen dazu auf, «Ge-
nossenschaften zu gründen
und Eisenbahnerkolonien zu
verwirklichen», wie der Ror-
schacher Historiker Richard
Lehner schreibt.

Die erste Eisenbahner-Bau-
genossenschaft (EBG) rief der
Pionier Messmer gleich selber
ins Leben. Am 27. März 1909
besuchten rund 300 Bahn-
angestellte die von ihm orga-
nisierte Gründungsversamm-
lung in St. Gallen. Ein halbes
Jahr später nahm im nahen
Rorschach eine weitere Bau-
genossenschaft ihre Aktivi-
täten auf. An beiden Orten
entstanden auf dieser Basis

A Eisenbahnerquartiere: der
Schoren in St. Gallen und
Schönbrunn in Rorschach.

Noch vor dem Ersten
Weltkrieg machten sich in
zahlreichen weiteren Orten
der Schweiz Komitees an die
Arbeit, meist auf ehrenamt-
licher Basis. Bis 1926 wurden
so rund zwanzig Eisenbah-
nerquartiere realisiert: nicht
nur in den grossen Städten,
sondern auch in kleineren
Eisenbahnerorten wie Olten,
Erstfeld und Brig.

Die Genossenschaften boomen

Das grosse Interesse hatte mit
der Wohnsituation zu tun.
Viele Städte waren in den
vorangehenden Jahrzehnten
stark gewachsen. Die Woh-
nungsnot grassierte. Die
Mietpreise schossen in die
Höhe. Oft liessen zudem die
hygienischen Verhältnisse zu
wünschen übrig. Betroffen
waren vorwiegend Arbeiter-
familien mit bescheidenem
Einkommen. Für viele Bahn-

angestellte war die Lage
schwierig. Ein grosser Teil der
Arbeitsplätze der damals sehr
personalintensiven Bahn
konzentrierte sich in den De-
pots und Werkstätten.

Das verschärfte den Woh-
nungsmangel an diesen
Standorten. Die Hafenstadt
Rorschach zum Beispiel zähl-
te 1895 rund 4000 Einwoh-
nerinnen und Einwohner.
1912 waren es schon 12 000.
Die SBB-Werkstätte und wei-
tere neue Industriebetriebe
hatten zu einem rasanten
Aufschwung geführt. Ähn-
lich verlief die Entwicklung
in Erstfeld. Ums Jahr 1909
waren hier 400 der 3000 Ein-
wohner bei der Bahn ange-
stellt. Die Genossenschaften
wollten in dieser Situation
Gegensteuer geben. Zweck
sei es, den Mitgliedern «ge-
sunde und billige» Wohnun-
gen zu verschaffen, heisst es
in den ersten Statuten der
1911 gegründeten EBG Basel
(heute EBG beider Basel).

Gartenstädte als
Vorbilder
Adolf Messmer liess sich
von den englischen Garten-
städten begeistern, welche

die Vorteile von Stadt und
Land zu vereinigen versu-
chen. Zu jedem Haus ge-
hörte ein Vorgarten, der es
den Bewohnern erlaubte,
einen Teil der Lebensmittel
selber anzupflanzen und so
das Budget zu schonen.
Gleichzeitig diente er dazu,
die Mieter in ihrer Freizeit
stärker ans Haus und die Fa-
milie zu binden.

Die meisten frühen
Schweizer Eisenbahnersied-
lungen orientieren sich an
diesem Modell. Auch die et-
was später erstellte grosse
«Kolonie» im Berner Weis-
senstein-Quartier hat die
Form einer Gartenstadt.
Mehrere Genossenschaften,
darunter jene von St. Gallen,

Rorschach und Olten, enga-
gierten sogar den gleichen
Architekten, Paul Robert Ger-
ber aus Ulm. «Kein Haus darf
sich gegenüber dem Nach-

barhaus vorlaut in den Vor-
dergrund drängen», lautete
eine seiner Vorgaben, die er
in einem Begleitschreiben
zum Rorschacher Bebau-
ungsplan formulierte.

Selbsthilfeorganisationen

Die Genossenschaften ver-
folgten keine revolutionären
Ziele. Es waren pragmatische
Selbsthilfeorganisationen, in
deren Rahmen sich die Mit-
glieder dank günstiger Mie-
ten ein «eigenes» Zuhause
leisten konnten. Für die
meisten Eisenbahner wäre
das in jener Zeit sonst ein
unerfüllbarer Traum geblie-
ben. So trugen die EBG zum
Selbstbewusstsein ihrer Mit-
glieder bei – und gleichzeitig

«Kulturelle Errungenschaft erster Grö
2012 ist das Jahr der Genossenschaften – viele Wohnbaugenossenschaften sind Heimat für Bähnlerfamilien

Vor rund 100 Jahren schossen in der Schweiz die Eisenbahner-Baugenossenschaften
fast schon wie Pilze aus dem Boden. Sie spielen im preisgünstigen Wohnungsbau
auch heute noch eine aktive Rolle.

”Im grossen Weltengefüge ist der Einzelne eine
Null, im Zusammenschluss Gleichgesinnter
beginnen erst die Werte zu steigen.“Aus einem Jahresbericht der EBG St. Gallen

Der zentrale Teil der ersten Eisenbahnersiedlung der Schweiz. An ihr orientierten sich mehrere weitere «Kolonien».
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Im Uno-Jahr der Genossen-
schaften lohnt sich ein Blick auf
die Eisenbahner-Baugenossen-
schaften EBG. In der Schweiz gibt
es davon 70. Die grösste ist die
Baugenossenschaft des eidgenössi-
schen Personals. Sie besitzt in der
Stadt Zürich gut 1300 Wohnungen.
Es folgen die EBG Bern mit einem
Bestand von 650 Wohnungen und
Reiheneinfamilienhäusern sowie die
EBG beider Basel mit 560 Wohnun-

gen. Zu den «Grossen Fünf», die
jährlich gemeinsam eine Tagung
durchführen, zählen ausserdem die
EBG St. Gallen und Luzern. 64 EBG
haben bei der SBB Hypotheken
aufgenommen.
Die EBG sind Teil des genossen-
schaftlichen Wohnungsbaus. Laut
den Angaben des Dachverbandes
WBG Schweiz sind heute gesamt-
schweizerisch knapp 5 Prozent aller
Wohnungen genossenschaftlich.

ZAHLEN UND FAKTEN ZU DEN GENOSSENSCHAFTEN

DOSSIER

zur Integration in die «bür-
gerliche» Gesellschaft.

Die Familie und das Heim
galten auch in den EBG als
Stützen für ein funktionie-
rendes Gemeinwesen. Der in
der Arbeiterbewegung wich-
tige Solidaritätsgedanke war
in der Gründergeneration
jedoch fest verankert. «Im

grossen Weltengefüge ist der
Einzelne eine Null, im Zu-
sammenschluss Gleichge-
sinnter beginnen erst die
Werte zu steigen», steht in
einem frühen Jahresbericht
der EBG St. Gallen.

Die Solidarität war und ist
schon in der Rechtsform an-
gelegt. Die Mitglieder erwer-
ben Anteilscheine an der Ge-
nossenschaft. Sie sind Mieter
und Mitbesitzer zugleich. An
der Generalversammlung ha-
ben sie ein Mitspracherecht.
Damit einher geht ein weit-
gehender Kündigungsschutz.
«Bei Erfüllung ihrer Pflich-
ten» sei das Mietrecht un-
kündbar, heisst es in den ers-
ten Basler Statuten.

Die Eisenbahner-Siedlun-
gen waren nicht nur preis-
günstiger als vergleichbare
Bauten im freien Markt. Sie
brachten oft auch architekto-
nisch gute Lösungen hervor.

Der Rorschacher Bauvor-
stand Emil Keller bedachte
im Jahr 1914 das eben fertig-
gestellte Quartier in seiner
Stadt mit viel Lob: «Der Fort-
schritt gegenüber der noch
vor 20 Jahren geübten Baue-
rei für bescheidene Verhält-
nisse ist ein auffallender. Die
Reform des Wohnhauses, die
sich seit 10 Jahren vollzieht,
ist eine kulturelle Errungen-
schaft erster Grösse.»

Unterstützung durch die SBB

Obschon sie die Wohnungs-
not zu lindern versprachen,
hatten die Siedlungsprojekte
auch gegen Misstrauen und
politische Vorurteile zu
kämpfen. Das ging in St. Gal-
len so weit, dass kein einhei-
mischer Bauunternehmer die
Arbeiten ausführen wollte
und schliesslich eine Solo-
thurner Firma mit 400 Arbei-
tern anrückte.

Die höchsten Hürden
stellten aber die Finanzierung
und die Suche nach geeigne-
tem Bauland dar. Die Genos-
senschaften waren deshalb
froh um die Unterstützung
der SBB. Die «Pensions- und
Hülfskasse» des noch jungen
Bundesbetriebs gewährte ab
1911 zinsgünstige Darlehen
und Baukredite an Genos-
senschaften, «die sich zum
Zwecke der Beseitigung der
Wohnungsnot für das Perso-
nal bilden», heisst es im ent-
sprechenden Verwaltungs-
ratsbeschluss. In einigen Fäl-
len stellte die SBB auch Bau-
land zur Verfügung, etwa in
Muttenz und Birsfelden, wo
die EBG beider Basel in den
1970er-Jahren Wohnhäuser
erstellte.

So entwickelte sich eine
Zusammenarbeit zwischen
den EBG und der SBB, die je-
doch darauf achtete, dass die

Wohnungen in erster Linie
für die eigenen Mitarbeiter
reserviert blieben. Noch heu-
te verfügen fast alle EBG über
eine Prioritätenliste für Neu-
mieter, auf der aktive und
pensionierte SBB-Mitarbeiter
und -Mitarbeiterinnen an
erster Stelle stehen.

Neu bei der SBB-Pensionskasse

Dennoch ist die Zahl der
Bahnangestellten in den
Siedlungen schon seit länge-
rer Zeit rückläufig. Vor allem
in kleineren Orten, wo der
Personalabbau der SBB ins
Gewicht fiel, wurde es zu-
nehmend schwierig, neue
Mieter zu finden, sodass
die Bestimmungen gelockert
wurden. Heute kommen ge-
mäss dem zuständigen SBB-
Mitarbeiter Olivier Cardini
noch rund 70 Prozent der
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«Kein Haus darf sich
gegenüber dem Nach-
barhaus vorlaut in den
Vordergrund drängen»,

war das Credo des
Architekten Paul Robert
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Diese sind vor allem in den Städten
verbreitet, wo sie einen beträchtli-
chen Anteil des Bestandes der
Spekulation entziehen (sie orientie-
ren sich an der Kostenmiete, nicht
an der Marktmiete). Besonders
wichtig sind die Genossenschaften
in Biel und Zürich, wo sie 25 Prozent
der Wohnungen besitzen. In Basel
existieren immerhin 14 000 Ge-
nossenschaftswohnungen, zehn
Prozent des Totals. pk
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«Bei einem Unterhaltsbudget
von 1,2 Millionen Franken
pro Jahr gibt es für den Vor-
stand immer etwas zu tun»,
sagt Karl Litscher, Vizepräsi-
dent der Eisenbahner-Bauge-
nossenschaft St. Gallen. Wir
sitzen im modern eingerich-
teten Bäckerei-Café auf der
«Rückseite» des Rosenbergs.
Unterhalb der Strasse steht
die alte Schorensiedlung, das
erste Eisenbahnerquartier der
Schweiz. Auf der andern Seite
reihen sich die Blöcke auf,
die zwischen 1963 und 1971
gebaut wurden.

Ab und zu betritt ein
Gast den Raum, Karl Litscher
kennt die meisten und grüsst
sie. Insgesamt besitzt die Ge-
nossenschaft 326 Wohnun-
gen und Einfamilienhäuser,
dazu einen an die Stadt ver-
mieteten Kindergarten und
das Bäckerei-Bistro, das sie
im ehemaligen Einkaufsla-
den einrichten liess. Es ist zu
einem gut benützten Treff-
punkt geworden.

Das gesellschaftliche Le-
ben hat im Schoren einen
hohen Stellenwert. Ein von
der EBG finanziell unter-
stützter Freizeitklub organi-
siert Spielnachmittage, ein
jährliches Grümpelturnier
und im Bastelraum Kurse
für Malen, Schnitzen oder
Drechseln: «Wir möchten,
dass die Leute sich am Leben
in der Genossenschaft betei-
ligen», erklärt Litscher. Es ge-
be natürlich auch Bewohner,
die nur hier wohnen woll-
ten. Die Generalversamm-
lung werde aber jeweils von
bis zu 190 Leuten besucht.

Karl Litscher kam als
Sous-Chef-Ablöser von Dü-
bendorf an den Hauptbahn-
hof St. Gallen, wo er zum
Sous-Chef (Fahrdienstleiter)
aufstieg, bevor er 1982 eine

Stelle beim Kanton annahm.
Seit zehn Jahren ist Litscher
pensioniert. Er kümmert sich
in der EBG unter anderem
um Projekte. Ausserdem ist
er Präsident des Regionalver-
bands Ostschweiz des Ver-
bands der Wohnbaugenos-
senschaften. Er wohnt schon
seit 1970 in der gleichen
Wohnung im modernen Teil
der Siedlung.

Das Arbeitspensum lasse
sich nur mehr erledigen,
wenn man pensioniert sei,
versichert Albert Noger, der
an den Tisch getreten ist. Der
ehemalige SBB-Lokomotiv-
führer ist seit 1986 Präsident
der EBG St. Gallen. Er kennt
auch die Schattenseiten des
«noch familiären Verhältnis-
ses», das den Schoren aus-
zeichnet: Die Genossenschaf-
ter telefonieren ihm manch-
mal bis abends um neun Uhr
wegen eines Anliegens.

Die EBG St. Gallen hat

sich halbprofessionelle Struk-
turen gegeben. «Die Arbeiten
der Vorstandsmitglieder wer-
den nach Zeitaufwand und
Funktion abgegolten, das ist
sehr wichtig», ist Litscher
überzeugt.

Der Vorstand entscheidet
auf Vorschlag des Präsiden-
ten auch über die Auswahl
von neuen Mietern. Gegen-
wärtig sind alle Wohnungen
besetzt, der Druck sei aber
weniger hoch als in anderen
Städten. In St. Gallen haben
die SBB, der Zoll und die Post
in den vergangenen Jahren
mehrere Hundert Stellen
abgebaut. Die EBG St. Gallen
nimmt deshalb vermehrt
auch Leute ausserhalb dieser
traditionellen Kreise auf. «Ein
nach dem Einkommen der
Bewohner abgestuftes zinslo-
ses Pflichtdarlehen sorgt da-
bei für einen sozialen Aus-
gleich», hält Litscher fest.

Peter Krebs

Der ehemalige Eisenbah-
ner Karl Litscher engagiert
sich seit 1978 im Vorstand
der EBG St. Gallen.

«Es gibt immer zu tun»
Besuch bei der ältesten Eisenbahner-Baugenossenschaft in St. Gallen

Karl Litscher engagiert sich seit 1978 im Vorstand der EBG St. Gallen.
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Bewohner aus ehemaligen
Bundesbetrieben oder öffent-
lichen Verwaltungen.

Vor Kurzem verkaufte die
SBB jedoch die Hypotheken
der 64 EBG sowie von elf
weiteren Baugenossenschaf-
ten, deren Wert auf insge-
samt 630 Millionen Franken
geschätzt wird, an die SBB-
Pensionskasse. Laut Cardini,
der das Dossier auch am
neuen Ort betreut, wird das
Geschäft zu den bisherigen

Konditionen weitergeführt:
«Es sind interessante und si-
chere Anlagen für die Pensi-
onskasse.»

Zwischen Sanieren und
Wachsen

Die EBG wollen weiterhin
eine aktive Rolle auf dem
Wohnungsmarkt spielen.
Viele sehen ihre Hauptaufga-
be darin, ihre Immobilien in
Schuss zu halten und damit
die Zukunft zu sichern. Die
grossen Genossenschaften,
die inzwischen meist über
professionelle Strukturen ver-
fügen, wollen allerdings
nicht nur den Besitzstand

wahren, sondern auch wach-
sen. So hat sich die grösste
EBG, die Zürcher Baugenos-
senschaft des eidgenössi-
schen Personals (BEP), vorge-
nommen, ihren Wohnungs-
bestand von 1300 auf 2000
zu erhöhen. Ein erstes neues
Projekt mit 70 Wohnungen
ist auf dem Areal der ehe-
maligen Personalhäuser des
Waidspitals geplant.

Bodenpreise ausser Reichweite

Das Ziel ist ehrgeizig, denn
Bauland ist teuer und des-

halb oft ausser
Reichweite:
«Da werden
teils doppelt
so hohe Preise
bezahlt, wie
wir uns leisten
können», sagt
Geschäftsleiter
Urs Baumann.

Nach wie vor
aktuell

Wie vor rund
hundert Jah-
ren herrscht
heute in den
Städten Woh-
nungsknapp-
heit. Immer
noch sind Ge-
nossenschaf-
ten eine gute
Antwort, auch
wenn der Soli-
daritätsgedan-
ke weniger
verbreitet ist.
Es gebe viele
Trittbrettfahrer,
die nur an bil-
ligem Wohn-
raum interes-

siert seien, bedauerte Jörg
Vitelli als Vertreter des Ver-
bands für Wohnungswesen
(SVW) letztes Jahr an einem
Vortrag zum 100-Jahr-Jubilä-
um der EBG beider Basel. Urs
Hauser, Vizedirektor des
SVW, schätzt, dass die genos-
senschaftlichen Wohnungen
im Mittel etwa 20 % günsti-
ger sind als vergleichbare Ob-
jekte. Als weitere Vorteile
nennt er den nach wie vor
besseren Kündigungsschutz
und die Mitsprachemöglich-
keiten: «Die Genossenschaf-
ten sind weniger anonym,
das fördert die Identität.»

Peter Krebs

Wohnbaugenossenschaften haben Zukunft.
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SEV-Artikel: Das neue SEV-T-Shirt ist da!
Das rote SEV-T-Shirt ist ein
absoluter Hingucker – ein «Muss»
für jedes SEV-Mitglied! Das T-Shirt
in der bekannten Switcher-
Qualität aus 100 % Baumwolle
passt zu jedem Anlass, für Arbeit,
Freizeit und vieles mehr. Es kostet
nur 15 Franken!

Das beliebte schwarze Poloshirt
aus 100 % Baumwolle ist für eben-
falls preiswerte 15 Franken wei-
terhin und exklusiv beim SEV
erhältlich.

Wieder verfügbar:
Die trendige SEV-Schultertasche aus
wasserfestem Blachenmaterial. Sie ist ro-
bust, handlich und ein Innen- und Aus-
senfach sorgen dafür, dass in der prakti-
schen Tasche Ordnung herrscht. Dank
einem originellen, integrierten Vergrös-
serungssystem können nicht nur Ordner
und Laptops, sondern auch grössere Ge-
genstände problemlos transportiert wer-
den. Die Tasche kostet unschlagbare 30
Franken und hat sich schon vielfach be-
währt.

Es gibt natürlich noch weitere SEV-Artikel, siehe Website www.sev-online.ch unter «Services».

Alle Preise verstehen sich inkl. MWSt. Mindestbestellung 20 Franken (plus Portokosten 5 Franken).
Ab 50 Franken portofrei. Zehn Prozent Rabatt auf Bestellungen ab 200 Franken.

Bestellungen an: SEV, Postfach, 3000 Bern 6, 031 357 57 57 oder über die Website www.sev-online.ch

Ich profitiere von diesem Angebot und bestelle:

Anzahl    Artikel                                                Grösse          Preis Liefer- und Rechnungsadresse

______    SEV-T-Shirt rot                                  _____             15 Franken Name/Vorname

______    SEV-Poloshirt schwarz                     _____             15 Franken Strasse / Nr.

______    SEV-Freizeittasche                                                 30 Franken PLZ / Ort

Talon ausschneiden und senden an: SEV, Postfach, 3000 Bern 6 Mitglied der Sektion:

✂

Grössen XS / S / M / L / XL / XXL
(gross  ausgemessen,  eventuell
eine Nummer kleiner bestellen) Grössen S / M / L / XL / XXL

Zwar sind die nötigen Grund-
lagen erarbeitet und liegen auf
dem Papier vor, auch ein Reg-
lementsentwurf wurde bereits
zweisprachig erarbeitet. Die

Finessen und Haken liegen
bekannterweise aber immer
im Detail. Es gilt nun, alle
Abläufe, Regelungen und Fi-
nanzobliegenheiten festzu-
halten und zu regeln. Auch
muss ein Übergangsregle-
ment erstellt werden, damit
keine Unsicherheit in der
Übergangszeit entsteht.

Alle Mitglieder und Funk-
tionsträger/innen können
sich nach wie vor in den Fusi-
onsprozess einbringen. In ei-
nem unter der E-Mail-Adresse
fusion-sbv-vpv@vpv-online.ch
eingerichteten Forum kann

man Fragen stellen, Ideen
und Einwände anbringen.

Aufruf: Wem fällt ein pas-
sender neuer Name für den
neuen Unterverband ein?
Organisiert sind darin: Zent-
rale Dienste, Kader, Verkauf,
Betriebsführung, Immobi-
lien, Transportpolizei und
Securitrans. Das macht eine
Abkürzung mit maximal drei
Buchstaben recht knifflig.
Die Arbeitsgruppe freut sich
auf jede Idee, die unter der
vorgenannten E-Mail-Adresse
eingegeben wird. Inzwischen
rufen wir die Sektionen auf,

auch weiterhin gemeinsame
Versammlungen und Events
– warum nicht einmal zu-
sammen werben? – durchzu-
führen, um gegenseitig auf
Tuchfühlung mit den neuen
Kollegen/innen zu gehen.

Der nötige Zeitplan mit
den entsprechenden Aufga-
ben bis zum Inkrafttreten des
neuen Unterverbandes ist er-
stellt. Ebenfalls wird ein Ter-
minplan für das erste Jahr
2014 erstellt. Eine Findungs-
kommission wird eingesetzt
und Pflichtenhefte und Stel-
lenbeschriebe für die zu be-

setzenden Positionen erarbei-
tet. Ein kleiner Begleitaus-
schuss soll in den ersten Jah-
ren Sektionen und Branchen
im Fusionsprozess, wo nötig,
unterstützen.

Es gibt noch viel zu tun.
Die Arbeitsgruppe macht
sich mit Elan an die nun
ganz konkreten Aufgaben.
Für Fragen stehen VPV-Zen-
tralpräsident Roland Schwa-
ger und SBV-Zentralpräsiden-
tin Elisabeth Jacchini sowie
Rolf Feier, Präsident Arbeits-
gruppe Fusion, gerne zur Ver-
fügung. Elisabeth Jacchini

Das positive Abstimmungs-
ergebnis vom Juli 2012
betreffend die Fusion von
SBV und VPV stellt an die
gemeinsame Arbeitsgrup-
pe für die Umsetzung nun
erneut hohe Anforderun-
gen!

Wie weiter nach der positiven Fusionsabstimmung?
■ Arbeitsgruppe SBV-VPV «Fusion»



SEKTIONEN.
.
.
.
.
.

16
kontakt.sev
Nr. 18/12
13. September 2012

Mittwoch, 7. November,
8.45 bis zirka 17.15 Uhr
Hochschule für Wirtschaft, Zentralstrasse 9, Luzern

Das Arbeitszeitgesetz (AZG) ist ein spezifisches Gesetz für den öffentlichen Verkehr und die Post. Hier
ersetzt das AZG das Arbeitsgesetz, das die meisten anderen Branchen abdeckt. In diesem Seminar
vermitteln wir eine Übersicht über die wichtigsten Regeln des AZG.

Inhalt Arbeitszeitgesetz (AZG) und die dazugehörende Verordnung (AZGV)

Nutzen Die Teilnehmenden
 – kennen die wichtigsten Bestimmungen des AZG und der AZGV
 – können die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen in ihrem  
       Arbeitsalltag überprüfen
 – können im Rahmen der betrieblichen Mitwirkung die Einhaltung  
      des Gesetzes in der Dienstplangestaltung sicherstellen

Zielpublikum Mitglieder der LPV-Sektionen Luzern, Mittelland und Zentralbahn

Referent Martin Allemann, Gewerkschaftssekretär SEV, Team Arbeitszeit

Kosten Mitglieder kostenlos, Nichtmitglieder 250 Franken (Verpflegung inbegriffen)

Bildungsurlaub
Angestellte der SBB können für den Besuch des Kurses Bildungsurlaub gemäss GAV SBB, Anhang 6,
Art. 6g, beanspruchen. Das Urlaubsgesuch muss vor dem Kurs der zuständigen Dienststelle eingereicht
werden. Nach dem Seminar ist die Teilnahmebestätigung, die die Kursleitung unterschreiben wird,
abzugeben. Für Angestellte von anderen konzessionierten Transportunternehmungen gelten die entspre-
chenden Regelungen.

Anmeldung
Bis spätestens 18. Oktober an das Zentralsekretariat SEV, Bildung / Susanne Schürch, Postfach,
3000 Bern 6, 031 357 57 57, bildung@sev-online.ch, www.sev-online.ch

Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen beschränkt – es empfiehlt sich eine frühzeitige Anmeldung!

BILDUNGSKURS SEV/LPV: EINFÜHRUNG INS ARBEITSZEITGESETZ AZG

Die Gewerkschaft des Verkehrspersonals (SEV) lädt die Führungs-
und Fachkader der SBB zu einem Informationsanlass ein:

Donnerstag, 29. November 2012
11.30 bis 13.30 Uhr
Hotel Ador, Laupenstrasse 15, Bern

Referat (deutsch) von Marc Münster,
Direktionsmitglied Sanu future learning sa, Biel

Diskussion mit dem Referenten (deutsch, französisch)

Stehlunch

Wir freuen uns auf ein zahlreiches Erscheinen.
SEV, VPV, SBV

VORANZEIGE: INFORMATIONSANLASS FÜR
SBB-KADER «NACHHALTIGE FÜHRUNG»

Am 23. August versammelte
sich eine kleine Schar Mit-
glieder im Bahnhof Olten
zum traditionellen Ausflug,
der diesmal in den Kanton
Jura führte. Und wie so oft
zeigte es sich, dass die Abwe-
senden Unrecht hatten. Bei
schönem und heissem Wet-
ter reisten die Teilnehmen-
den vorerst mit der SBB über
Basel und das Laufental nach
Glovelier und von dort wei-
ter mit der CJ nach Saignelé-
gier. Nur schon diese Fahrt

war eine Teilnahme wert,
vorbei an malerischen Bau-
ernhöfen und über Jurawei-
den erreichte die Gruppe
schliesslich den Zielort, wo
im Hôtel de la Gare das feine
Mittagessen serviert wurde.
Nach dem Mittagshalt reiste
die ganze Gruppe weiter
nach La Chaux-de-Fonds.
Dort teilte sich die Gruppe,
ein Teil schaute sich die Stadt
an und die anderen fuhren
auf verschiedenen Wegen
nach Hause. Arnold Seiler

Ausflug in den Kanton Jura
■ PV Olten und Umgebung

Der Vorstand hatte eine gute
Hand, als er für den Sektions-
ausflug vom 22. August Zer-
matt auswählte. Seit der In-
betriebnahme des neuen
Lötschbergtunnels liegen die
berühmten Ausflugsorte im
Mittel- und Oberwallis bei-
nahe nur noch einen Kat-
zensprung von Bern ent-
fernt. Bei hochsommerli-
chem Wetter bestiegen 114
Personen erwartungsfroh die
Bahnwagen Richtung Wallis.
In Visp stand bereits eine
sehr lange Komposition der
Matterhorn-Gotthardbahn
bereit. Auf der Fahrt nach
Zermatt konnte man immer
wieder einen Blick in die tie-
fen Schluchten, auf die ho-
hen Berge und die herab-
stürzenden Wildbäche wer-
fen. Der Zug meisterte die
steilen Rampen mühelos mit
Unterstützung der Zahnrä-
der. Das Bahntrassee führte
oft halsbrecherisch den stei-
len Hängen entlang. Wer
aufmerksam war, konnte

schon kurz vor der Endsta-
tion den Gipfel des Matter-
horns erblicken.

Im Restaurant Seilerhaus
war ein feines Mittagessen re-
serviert. Damit alle im Schat-
ten essen konnten, mussten
auf der Terrasse vorgängig
noch einige Sonnenschirme
umgestellt werden. Die indi-
viduelle Rückreise ermöglich-
te es den Teilnehmenden,
am Nachmittag noch selbst
etwas zu unternehmen. So
machten einige einen Spa-
ziergang durchs Dorf oder
statteten dem berühmten
Bergsteigerfriedhof einen Be-
such ab. Eine Gruppe fuhr
mit der unterirdischen
Standseilbahn nach Sunneg-
ga hinauf und konnte von
dort aus die herrliche Berg-
welt mit dem dominanten
Matterhorn geniessen.

Etwas in Schweiss gebadet
aber doch zufrieden erreich-
ten alle gegen Abend wieder
ihren Wohnort.

Andreas Lüthi

Zermatt war eine Reise wert
■ PV Bern

Die Leitungsgruppe der Frau-
enkommission SEV führte
ihre diesjährige Klausur am
25. und 26. Juli im Hotel Ap-
penberg in Zäziwil durch.

Nach der Begrüssung
durch Barbara Amsler,, Ge-
werkschaftssekretärin SEV,
wurde konzentriert gearbei-
tet. Wichtige Traktanden wa-
ren die Vorbereitung anste-
hender Sitzungen, Aktionen
und des Kongresses 2013 so-

wie die Bildungstagungen
2012 und 2013. Die Stärkung
der Mandatsträgerinnen der
Frauenkommission und das
Motivieren neuer Frauen für
die Frauenkommission bilde-
ten weitere wichtige The-
men. Intensiv gearbeitet
wurde an der Überarbeitung
der Richtlinien der Frau-
enkommission von 2003.

Die RhB hat sich für den
Lohngleichheitsdialog ange-

meldet. Die Frauenkommis-
sion hiess Anita Zimmerli
vom Unterverband TS als
neues Mitglied herzlich will-
kommen.

An der zusätzlichen Frau-
enkommissionssitzung vom
11. September wird am Mor-
gen ein Workshop zum
Thema Lobbying durchge-
führt. Der Nachmittag ist für
einen kulturellen Anlass re-
serviert. Janine Truttmann

Frauen zum Mitmachen motivieren
■ SEV Frauen

Pünktlich legte das Motor-
schiff am 22. August vom
Hafen in Biel ab. Mit an Bord
befanden sich 70 frohgelaun-
te Kolleginnen und Kollegen,
die sich auf eine dreistündige
Tour auf den Juragewässern
freuten. Zuerst glitt das Boot
über den Bielersee an be-
schaulichen Winzerdörfern
und an der St. Petersinsel
vorbei. Anschliessend durch-
pflügte das Schiff den Zihl-
kanal, um via Neuenburger-

see–Broyekanal in den Mur-
tensee zu gelangen. Der ser-
vierte Apero liess die Zeit im
Nu vergehen und die Seeluft
hatte hungrig gemacht. Ei-
nen Höhepunkt setzte das
Mittagessen, das die Gruppe
im Hotel Schiff in Murten bei
sonnigem Wetter auf offener
Terrasse geniessen durfte.
Weder Qualität noch Service
liessen Wünsche offen! Erfri-
schend wirkte die Rückfahrt
über Fribourg in klimatisier-

ten Wagen, um der Sommer-
schwüle zu entfliehen.

Der Ausflug stand im Zei-
chen des Jubiläums «100 Jah-
re PV Luzern». Wegen des
erfreulich grossen Interesses
reiste eine Gruppe mit 40
Teilnehmenden bereits am
16. August auf der gleichen
Route. Herzlichen Dank an
Präsident Peter Grütter für
die gelungene Planung und
Organisation.

Otto Fuchs

Leinen los zur Drei-Seen-Fahrt
■ PV Luzern
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Nach den Sommerferien traf
sich der Zentralausschuss
(ZA) zur ordentlichen Sit-
zung in Buchs.

Die Reorganisation von
SBB Cargo hat nun auch die
Division Infrastruktur er-
reicht. Serviceleistungen wie
Eingangskontrollen, Zustell-
manöver usw. wurden nicht
mehr bestellt und werden
durch Cargo selber gemacht.
Das hat Auswirkungen in den
Rangierbahnhöfen Buchs,
Däniken und Zürich Mülli-
gen. Betroffen ist wie immer
das Basispersonal.

Die Mitgliederbeitragser-
höhung beim SEV nimmt
der ZA zur Kenntnis und ak-
zeptiert die demokratische
Abstimmung des Vorstands.
Der RPV unterstützt die

Kundgebung für den Werk-
platz Schweiz am 22. Sep-
tember in Bern. An der Wer-
besitzung im August, zu der
alle eingeladen waren, waren
nur zwei RPV-Vertreter dabei.
Der ZA fragt sich, wo die
Werbeverantwortlichen der
Sektion waren. Im Weiteren
bearbeitete der ZA die Trak-
tandenliste für die Präsi-
dentenkonferenz (PK) vom
15. / 16. Oktober. Die Einla-
dung mit Anmeldeformular
wird demnächst versandt.
Auf die nächste DV im 2013
wird ein GPK-Mitglied im
UV RPV gesucht. Interessen-
ten melden sich bei ihren
Sektionspräsidenten oder di-
rekt bei Zentralpräsident
Hanspeter Eggenberger.

Medienstelle RPV

Reorganisation SBB Cargo: Es
trifft wie immer das Basispersonal

■ RPV Zentralausschuss

Eine grosse Schar Kollegin-
nen und Kollegen freute sich
auf einen gemütlichen Aus-
flug mit dem Car. In Lyss
und Biel bestiegen 116 Pensi-
onierte die zwei komfortab-
len Reisecars von Marti-Rei-
sen und die Fahrt ging Rich-
tung Solothurn–Belchentun-
nel zum Grenzübergang
Rheinfelden.

Kurz nach der Abfahrt
wurde von vereinseigenen
«Bordhostessen» Kaffee und
Züpfli serviert. Weiter ging
die Fahrt durch das wild-
romantische, zum Teil enge
Wehratal, wo die Gruppe
um die Mittagszeit ihr Ziel
Todtmoos erreichte. Im Gast-
hof Rössle wurde ein feines
Mittagessen offeriert. Nach
Dessert und Kaffee ging die
Fahrt weiter durch schö-
ne Schwarzwald-Luftkurorte,

vorbei am Schluchsee zum
bekannten Ferienort Titisee,
wo die Reisenden einen län-
geren Aufenthalt machten,
damit sie sich zu Fuss in die
Stadt begeben konnten. Es
war sehr heiss und die zahl-
reichen Gaststätten wurden
rege besucht. Leider fanden
einige Mitreisende den Ab-
fahrtsort der Reisecars nicht
auf Anhieb. Nach einer kur-
zen «Suchfahrt» wurden die
fehlenden Personen doch
noch gefunden und die
Rückfahrt erfolgte über den
Feldberg, vorbei an Todtnau
durchs Wiesental über den
Grenzübergang Rheinfelden
zurück in die Schweiz. Mit et-
was Verspätung erreichte die
Gruppe Lyss und Biel.

Herzlichen Dank an alle
Mithelfenden für den Bord-
service, ein Dankeschön an

Therese für die umsichtige
Organisation im Hinter-
grund und natürlich auch an
die beiden Carchauffeure.
Alle Mitreisenden waren zu-
frieden mit der Reise. Nach
kurzer Umfrage stand fest,
die nächste Reise im 2013
wird die Sektion wieder
mit dem Reisecar unterneh-
men.

Ruedi Flückiger

Reise in den Schwarzwald
■ PV Biel zV

g

Wehratal.

Einmal mehr haben Heini
Eggenberger und Bruno Tan-
ner die Sektionsreise bestens
organisiert. Bei idealem Rei-
sewetter traten 76 Teilneh-
mende am 28. August die
Reise in den Schwarzwald an.
In zwei Autobussen von
Graf-Reisen Buchs SG führte
die Fahrt von Buchs und Sar-
gans dem Walensee entlang
über Reichenburg, Hinwil
zum Kaffeehalt nach Illnau.
Frisch gestärkt ging es weiter
über Winterthur–Schaffhau-
sen nach Zollhaus Blumberg

an der Sauschwänzlebahn
und zum Brauereigasthof
Rothaus in Grafenhausen
zum Mittagessen. Nach ei-
nem ausgezeichneten Menü
samt Kaffee und Dessert war
schon wieder Zeit, die Heim-
fahrt anzutreten. An Wei-
zen Stühlingen vorbei, mit
Zvierihalt in Kirchberg bei
Wil, gelangten wir an die
Ausgangspunkte zurück.

Besten Dank an Heini
und Bruno für den schönen
Tag und an die Busfahrer für
die sichere Fahrt. Hans Erni

Rothauser Tannenzäpflesuppe
und Kirschwasser Eisbömble

■ PV Buchs-Sargans-Chur & RhB

Andreas Menet eröffnete die
Zentralausschusssitzung vom
23. August mit der Gratula-
tion an René Furrer zu dessen
Wahl als neuer Vizepräsident
der Peko Zugpersonal.

Für die Industriekundge-
bung vom 22. September in
Bern wurde nochmals ein
Aufruf gemacht. Auch der
ZPV soll mit einer grossen
Delegation erscheinen. Der
ZPV verteilte in seiner Som-
meraktion einen Schlüssel-
anhänger mit der Beschrif-
tung «ZPV since 1885» an
seine Mitglieder. Roger
Tschirky, Koordinator RhB,
bedankte sich im Namen der
ZPV-Mitglieder RhB bei René

Furrer für seine Arbeit. Roger
informierte, dass die RhB die
zweite Bahnunternehmung
ist, die am Lohngleichheits-
dialog teilnimmt.

Thomas Walter, Präsident
Peko Zugpersonal, informier-
te, dass der Veloselbstverlad
im Fern- sowie Regionalver-
kehr überarbeitet werden
muss. Die Eingabe zur Ände-
rung im «R 174.1» über die
Teamstrukturen wurde ge-
macht.

Die BAR-Verhandlungen
konnten abgeschlossen und
von allen Parteien unter-
schrieben werden.

Über die Bildungskurse
für das Jahr 2013 wurde dis-

kutiert. Der ZA hatte sich
entschieden für die Themen:
Die neuen BAR kennenler-
nen und richtig in der Praxis
anwenden können; Tipps
und Tricks zum Arbeitsalltag,
ZPV-Jugend bis zum 30. Al-
tersjahr; SMZ: Wir gehen auf
die Problematik «Umgang
mit schwieriger Kundschaft»
ein. Im zweiten Teil des Bil-
dungskurses werden die Neu-
igkeiten der BAR erläutert.

Eingabetermin für die Be-
richte fürs ZPV-Bulletin ist
der 31. Oktober. Der ZPV er-
hofft sich viele interessante
Berichte. Die nächste Sitzung
des ZA findet am 31. Oktober
statt. Janine Truttmann

BAR-Verhandlungen abgeschlossen
■ Unterverband ZPV

Am 29. August trafen sich ei-
nige Vorstandsmitglieder des
Regionalverkehrs Ost mit
ZPV-Zentralpräsident Andre-
as Menet und Janine Trutt-
mann zu einer Diskussions-
runde in Zürich.

Es wurden Ansprechper-
sonen in den Depots Zug,
Brugg, Rapperswil, Winter-
thur und Zürich bestimmt.
Diese werden in den be-
stimmten Depots für die

Aushänge verantwortlich
sein und Infos weiterleiten.
Christoph Oehler wird neu
die Ansprechsperson für den
Regionalverkehr auf Platz Zü-
rich sein. Roger Biberger be-
dankte sich im Namen der
SMZ-Mitarbeitenden für den
gelungenen Abschluss der
BAR-Verhandlungen. Die
nächste Sitzung findet am
25. Oktober statt.

Janine Truttmann

Die Ansprechpersonen in den
Depots sind bestimmt

■ ZPV Regionalverkehr Ost

Bei teilweise sehr heissem Wetter fand vom
16. bis 26. August die 35. Zentralschweizeri-
sche SESKV-Kegelmeisterschaft in der Kegel-
sporthalle Allmend in Luzern statt. An die-
sem Wettkampf nahmen an der Meister-
schaft 156 und am Sportkegeln 94 Kegler/
innen teil. Die Meisterschaft SESKV1 gewann
Felix Fontana, und das Sportkegeln SESKV ge-
wann Bruno Dick (detaillierte Rangliste siehe
www.svse.ch, Rubrik «Kegeln»).

Vielen Dank allen Teilnehmenden. Ein
Dankeschön gebührt auch der neuen Wirtin
mit ihrem Team, die die Kegler/-innen sehr
gut bewirteten. mh

Zentralschweizerische
SESKV-Meisterschaft

■ SVSE-Kegeln

  Durchführende Sektion:
  VPT Jungfraubahnen

Sonntag, 4. November in Interlaken
9.30 bis 17 Uhr
Congress Center Kursaal

Podiumsgespräch mit:
Prof. Dr. Thomas Bieger, Christoph Egger,
Hans Bieri und Peter Peyer

Gesprächsmoderation:
Adrian Durtschi, Radio Beo

Anmeldung bis spätestens 1. Oktober bei
eurer Sektion.

-TAGUNG DER
ZENTRALSCHWEIZ
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SEV und Unterverbände

················································· ··········································

14. bis
16. Oktober
9 Uhr, Brissago,
Parkhotel
Brenscino

■ Unterverband RPV

RPV-Präsidentenkonferenz

Die Anmeldeformulare werden dem-
nächst versandt. Anmeldeschluss ist
am 5. Oktober. Anschliessend werden
die Unterlagen versandt.

················································· ··········································

25. bis
27. Oktober
Brissago,
Parkhotel
Brenscino

■ Unterverband LPV
www.lpv-sev.ch

Bildungskurs zum Thema
Routinefehler im Alltag
und Trauma-Verarbeitung

Der Kurs wird simultanübersetzt (d/f).
Weitere Infos zum Tagesablauf usw.
erhalten die Teilnehmenden rechtzei-
tig zugestellt. Die Zentralkasse über-
nimmt die Kosten für ZV- und GPK-
Mitglieder sowie für zwei Teilnehmen-
de pro Sektion. Für weitere Teilneh-
mende müssen die Sektionskassen
aufkommen. Kosten: CHF 264 pro
Person. SBB-Mitarbeitende können
Bildungsurlaub beziehen gemäss
GAV-Anhang 6, Ziffer 6g; BLS-Mit-
arbeitende gemäss GAV-Anhang 2,
Art. 3, Ziffer 18. Lebenspartner/innen
sind ebenfalls herzlich willkommen.
Sie bezahlen CHF 264 für Vollpension
oder CHF 242 für Halbpension. An-
meldungen bis spätestens 14. Sep-
tember an LPV-Zentralsekretär Daniel
Buner, daniel.buner@bluewin.ch oder
051 281 31 53.

Sektionen

················································· ··········································

25. September
14.30 Uhr,
Schaffhausen,
Rest. Falken

■ LPV Nordostschweiz

Herbstversammlung

Thema ist der Berufsrechtschutz: Wie
läuft ein Rechtsschutzverfahren ab?
Wo ist die Grenze von Berufs- zu Pri-
vatrechtsschutz? Etc.

················································· ··········································

28. September
20.15 Uhr

■ VPT Waldenburg

Herbstversammlung

Der Ort und die Traktandenliste wer-
den im Depot und im Personalzim-
mer ausgehängt. Der Vorstand hofft,
viele Kollegen und Pensionierte be-
grüssen zu können.

Sektionen VPT

················································· ··········································

14. September
20 Uhr,
Ettingen,
Rest. Rebstock

■ VPT BLT

Hock

Ungezwungenes Beisammensein für
Gedankenaustausch unter Arbeitskol-
leginnen und -kollegen.

················································· ··········································

18. September
(Verschiebe-
datum bei
Schlechtwetter:
25. September)

■ VPT RBS, Pensionierte

Wanderung Giw–
Gibidumpass– Gspon
(Höhenweg )

Lohnende Höhenwanderung der Wald-
grenze entlang. Am Anfang geht es
ziemlich steil aufwärts zum Gibidum-
see. Dann dem Hang entlang mit kür-
zeren Auf- und Abstiegen, aber keine
überaus steilen Abstiege. Schöne Aus-
sicht auf Berner und Walliser Alpen
auf dem Gibidumpass (2201 m). Wan-
derzeit zwischen 3 und 3½ Stunden;
+290/–370 m). Wanderstöcke empfeh-
lenswert. Rucksackverpflegung. Sessel-
lift: Visperterminen–Giw; Gondelbahn:
Gspon–Stalden. Kosten für beide Bah-
nen mit Vergünstigung zirka 10 Fran-
ken. Worb-Dorf ab 7.15 Uhr; Solo-
thurn ab 7.18 Uhr; Bern ab 8.07 Uhr,
Visp (Postauto) ab 9.10 Uhr, Visperter-
minen Post an 9.33 Uhr. Rückfahrt:
Gondelbahn Gspon ab 15.45 Uhr. Bit-
te rechzeitig anmelden, bis spätestens
15. September bei Kurt Bühler,
031 839 11 15.

················································· ··········································

18. September
18.05 Uhr,
Weinfelden,
Gasthof zum
Trauben

■ VPT Thurbo
www.vpt-thurbo

Herbstversammlung

Der Vorstand freut sich über eine rege
Teilnahme aller dienstfreien Kolleg/in-
nen. Anträge und Traktanden bitte bis
4. September schriftlich an den
Präsidenten. Vorstand VPT Thurbo,
071 855 78 36, vpt.thurbo@gmx.ch.
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Sport und Kultur

················································· ··········································

6. Oktober
14.45 Uhr,
Egnach,
Restaurant
Sternen (40 m
vom Bahnhof)

■ PV Thurgau

Herbstversammlung

Achtung neuer Versammlungsort! Der
Sängerbund Romanshorn eröffnet die
Versammlung. Claudia Peyer vermit-
telt ihre Einblicke in die Unterwasser-
welt bei Tauchgängen. Weiter geht es
nach der Traktandenliste und mit ge-
werkschaftlichen Infos von Zentral-
präsident Ricardo Loretan.

················································· ··········································

10. Oktober
14.30 Uhr,
Düdingen,
Hotel Bahnhof

■ PV Bern

Herbstversammlung

Behandlung der Geschäfte gemäss üb-
licher Traktandenliste. Wer als Gast-
redner/in auftritt, ist momentan noch
nicht bekannt. Die Jubilarinnen und
Jubilare für die vorgängig stattfindende
Ehrung werden persönlich eingeladen.

················································· ··········································

11. Oktober
14.30 Uhr,
Zürich,
Volkshaus

■ PV Zürich

Herbstversammlung

Referat der Stadtpolizei Zürich zum
Thema «Sicherheit im Alter». Zu die-
sem interessanten Thema sind auch
die Partnerinnen herzlich eingeladen.
Anschliessend werden die langjähri-
gen SEV-Mitglieder geehrt.

················································· ··········································

14. September ■ ESV Rheintal-
Walensee
www.esv-rhw.ch

Schafbergkante

Einfache, landschaftlich schöne Grat-
kletterei (bis 4c) im Obertoggenburg.
Anmeldung bis am Vorabend bei
Hanspeter Berliat, 052 747 22 18 oder
079 794 30 68, berliat@leunet.ch.

Pensionierte

················································· ··········································

20. September
9.45 Uhr,
Romont,
Bahnhof

■ PV Fribourg

Herbstwanderung

Fribourg ab 9.25 Uhr, Bulle ab 9.20
Uhr, Payerne ab 8.30 Uhr. Leichte
Wanderung, zirka 2 Stunden, nach Si-
viriez. Mittagessen: Auberge du Lion
d’Or zirka 12.30 Uhr; 24 Franken, ein
Getränk unterwegs und den Kaffee
beim Mittagessen offeriert die Sektion.
Die Wanderung findet bei jedem Wet-
ter statt. Anmeldung bis 14. September
an Jean-Bernard Michel, 026 470 25 26
oder Maggy Michel, 026 475 17 62.

················································· ··········································

27. September
14.15 Uhr,
Rorschach,
Restaurant
Stadthof

■ PV St. Gallen

Herbstversammlung

Referat der Kantonspolizei St. Gallen
zu Diebstahl, Einbruchschutz, Gewalt
usw. Zu diesem interessanten und ak-
tuellen Thema erwarten wir einen
Grossaufmarsch der Mitglieder. Zu-
dem müssen Vorstand und Geschäfts-
prüfungskommission für eine weitere
Amtszeit gewählt, bzw. bestätigt wer-
den. Zum Abschluss geniessen wir
den obligaten Stadthofteller.

················································· ··········································

20. September ■ Pensioniertes Zug-
personal Brugg

Wanderung Rheinau–
Rheinfall–Schaffhausen

Brugg ab 7.37 Uhr (S 12) via Winter-
thur nach Rheinau. Wanderung bis
Dachsen, 2½ Stunden. Mittagessen,
weiter mit verschiedenen Varianten
zum Rheinfall, Neuhausen, Schaff-
hausen. Schaffhausen ab 17.09 Uhr,
Brugg an 18.30 Uhr.

················································· ··········································

19. September
9.45 Uhr,
Delémont,
vor dem
Restaurant
du Cerf

■ PV Jura

Herbstausflug ins Museum
Chappuis-Fähndrich in
Develier

Delémont ab 9.23 Uhr, Develier an
9.33 Uhr. Parkiermöglichkeit vor dem
Restaurant du Cerf. Apéro nach dem
Museumsbesuch. Möglichkeit zum
Mittagessen im Restaurant du Cerf,
Menü 16 Franken, allenfalls mit ei-
nem Jass am Nachmittag. Die Sektion
übernimmt den Museumsbesuch und
den Apéro. Bitte bis spätestens
14. September anmelden bei Präsident
Pierre Ackermann, 032 422 48 35 oder
pack@bluewin.ch (bitte angeben, ob
mit oder ohne Mittagessen).

················································· ··········································

3. Oktober
14.15 Uhr,
Burgdorf,
vor dem
Bahnhof SBB

■ VPT BLS, Pensionierte
Emmental

Besichtigung des BLS-
Archivs und der histori-
schen Fahrzeuge der BLS
im alten Depot der ehe-
maligen RM in Burgdorf

Im Untergeschoss wird das archivari-
sche Kulturgut der BLS aufgearbeitet
und für dessen Erhaltung gesorgt. In
der Fahrzeughalle stehen historische
Fahrzeuge aus der Geschichte der BLS.
Die Führung und Erklärung erfolgt
durch sachkundige pensionierte BLS-
Mitarbeitende. Die Teilnehmerzahl ist
beschränkt. Anmeldung bis 15. Sep-
tember an Fritz Adolf, 034 422 81 57,
fritz.adolf@bluewin.ch.

················································· ··········································

15. und
16. November

■ VPT Deutsche Bahn,
Gruppen Basel und
Schaffhausen

Absage der Herbst-
versammlungen

Die angekündigten Herbstversamm-
lungen der Gruppen Basel (15. No-
vember) und Schaffhausen (16. No-
vember) finden nicht statt. Wegen des
Zusammenschliessens der beiden
Gruppen findet im Januar eine vorge-
zogene Generalversammlung statt.
Die Mitglieder werden vom Sektions-
vorstand noch persönlich informiert.

················································· ··········································

18. September ■ ESV Rheintal-
Walensee
www.esv-rhw.ch

Hüreli (2444 m)

Bergwanderung (T2) ab Davos Dorf.
Abstieg via Drusatscha nach Davos
Wolfgang. Wanderzeit zirka 5 Stunden,
Auf- / Abstieg zirka 1000 m. Anmel-
dung bis am Vorabend bei Georg Trüb,
052 222 29 08, georgtrueb@sunrise.ch.

················································· ··········································

4. November
9.30 Uhr
(Beginn um
10.15 Uhr),
Interlaken,
Kursaal

■ VPT BLS

VPT-Tagung
Zentralschweiz

Vor Tagungsbeginn Kaffee und Gipfeli.
Neben weiteren Gästen wird SEV-Prä-
sident Giorgio Tuti da sein. An der Po-
diumsdiskussion nehmen teil: Prof.
Dr. Tomas Bieger, Christoph Egger,
Hans Bieri und Peter Peyer. Leitung:
Adrian Durtschi, Radiomoderator Ra-
dio Beo. Motto der Tagung: «100 Jahre
Jungfraubahn», Essensanteil pro Per-
son 10 Franken. Anmeldung bitte bis
1. Oktober an Nicole Neuenschwan-
der nicole.neuenschwander@bls.ch.
Fussmarsch ab Interlaken West sowie
ab Interlaken Ost zum Kursaal zirka
15 Minuten.

················································· ··········································

4. November
9.30 Uhr
(Beginn um
10.15 Uhr),
Interlaken,
Kursaal

■ VPT BLS, Pensionierte
Emmental

VPT-Tagung
Zentralschweiz

Details zur VPT-Tagung siehe VPT BLS.
Solothurn ab 8.01 Uhr (direkt Thun)
oder 7.48 Uhr (via RBS), Burgdorf ab
8.07 Uhr, Huttwil ab 7.16 Uhr, Bern
ab 8.34 Uhr, Thun ab 8.54 Uhr. An
das Mittagessen sind 10 Franken zu
bezahlen (Gesamtpreis 35 Franken).
Anmeldung bis 1. Oktober an Samuel
Hug, 062 962 18 02 oder an Heinz
Baumgartner, 032 672 25 17.

················································· ··········································

4. November
Ab 9.30 Uhr
(Beginn um
10.15 Uhr),
Interlaken,
Kursaal

■ VPT BLS, Gruppe
Pensionierte

VPT-Tagung
Zentralschweiz

VPT-Tagung mit Giorgio Tuti, Präsi-
dent SEV. Ein Podiumsgespräch
im Zeichen von «100 Jahre Jung-
fraubahn». Züge ab Bern 8.04 Uhr,
8.34 Uhr und 9.04 Uhr, ab Kandersteg
8.12 Uhr. Weitere Details siehe Ein-
ladung Sektion VPT BLS. Anmel-
dungen bitte bis 1. Oktober an Wal-
ter Holderegger, Mühlegässli 11,
3700 Spiez, 033 654 63 26 oder
holdereggerw@bluewin.ch.

················································· ··········································

18. September ■ Pensioniertes Zug-
personal der Depots
Basel, Bern, Luzern,
Olten, Zug, Aarau
und Seetal

Bummel und Treffen im
Wynental

Wir fahren zu den Aargauer Kollegen
ins Wynental nach Reinach. Basel ab
12.47 Uhr; Bern ab 12.36 Uhr; Aarau
ab 13.40 Uhr. In Zetzwil steigen die
Wanderfreudigen aus und bummeln
der Wyna entlang nach Reinach. Wir
treffen uns im Restaurant Züribeck zu
einem währschaften Zvieri. Rückfahrt
wie immer beliebig, viertelstündlich
XX.59, XX.14, XX.29, XX.44 Uhr, mit
guten Anschlüssen in Aarau. Kollegen
aus nicht genannten Depots sind
ebenfalls herzlich willkommen.
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Aerni Helene, Witwe des Alfred,
Starrkirch-Wil; gestorben im 69. Al-
tersjahr. PV Olten und Umgebung.

Anderegg Theresia, Witwe des
Rudolf, Wangen bei Olten; gestor-
ben im 87. Altersjahr. PV Olten
und Umgebung.

Bennet Eduard, pensionierter
Angestellter BSG, Erlach; gestorben
im 83. Altersjahr. VPT Seeland.

Bernet Gustav, pensionierter
Hausmeister, Zürich; gestorben
im 84. Altersjahr. PV Zürich.

Bleuer Albert, pensionierter
Bahnhofvorstand, Grindelwald;
gestorben im 72. Altersjahr.
VPT Jungfraubahnen.

Bürki Samuel, pensionierter
Rangierbahnhofvorstand-
Stellvertreter, Lyss; gestorben
im 76. Altersjahr. PV Biel.

Dähler Sophie, Witwe des Franz,
Olten; gestorben im 91. Altersjahr.
PV Olten und Umgebung.

Dousse Germaine, Witwe des Albert,
Fribourg; gestorben im 90. Altersjahr.
PV Fribourg.

Fischer Frieda, Bassersdorf;
gestorben im 105. Altersjahr.
PV Zürich.

Haas Elisabeth, Witwe des Fred,
Brügg BE; gestorben im 78. Alters-
jahr. PV Biel.

Huber Josef, pensionierter Betriebs-
beamter, Luzern; gestorben
im 78. Altersjahr. PV Luzern.

Huber Klara, Witwe des Alfred,
Muri AG; gestorben im 91. Alters-
jahr. PV Zug-Goldau.

Huwyler Rosa, Witwe des Josef,
Bern; gestorben im 89. Altersjahr.
PV Bern.

Kaeser Josef, pensionierter
Sekretär, Bern; gestorben
im 91. Altersjahr. PV Bern.

Kislig Erna, Witwe des Max,
Ostermundigen; gestorben
im 83. Altersjahr. PV Bern.

Knuchel Paul, Boll; gestorben
im 86. Altersjahr. VPT RBS.

Krähenbühl Fritz, pensionierter
Abteilungschef, Kriens; gestorben
im 81. Altersjahr. VPT BLS.

Leupi Edwin, Bern; gestorben
im 92. Altersjahr. PV Bern.

Meier Alice, Witwe des Hans,
Buchs AG; gestorben im 93. Alters-
jahr. PV Aargau.

Muff Leo, pensionierter Werk-
führer, Luzern; gestorben im
84. Altersjahr. PV Luzern.

Nacht Klara, Witwe des Daniel,
Wikon; gestorben im 92. Altersjahr.
PV Luzern.

Nyffeler Walter, pensionierter
Lokomotivführer, Bern; gestorben
im 87. Altersjahr. PV Bern.

Roost Ernst, pensionierter
Betriebsdisponent, Attikon;
gestorben im 96. Altersjahr.
PV Winterthur-Schaffhausen.

Röthlisberger Hans, pensionierter
Handwerkmeister, Spiez; gestorben
im 98. Altersjahr. VPT BLS.

Ruckstuhl Rudolf, pensionierter
Werkführer, Zürich; gestorben
im 83. Altersjahr. PV Zürich.

Rüegsegger Margrit, Witwe des
Emil, Basel; gestorben im 90. Alters-
jahr. PV Basel.

Schmid Ernst, pensionierter
Betriebsbeamter, Konolfingen;
gestorben im 84. Altersjahr.
PV Bern.

Schweizer Margrit, Witwe des
Erhard, Reinach BL; gestorben
im 77. Altersjahr. PV Basel.

Tribelhorn Hans-Rudolf, pensio-
nierter Zugführer, Rüschlikon;
gestorben im 72. Altersjahr.
PV Zürich.

Wittwer Klara, Witwe des Emil,
Langnau i. E.; gestorben
im 92. Altersjahr. PV Bern.

Korrigenda:

In kontakt.sev Nr. 17 war 
Albert Bleuer, Jahrgang 1967,
Grindelwald, anstelle seines Vaters
Albert Bleuer, Jahrgang 1941 (siehe
rechts) irrtümlich als verstorben
aufgeführt. Die Sektion entschuldigt
sich für das Versehen.

TOTENTAFEL

················································· ··········································

4. bis
7. Oktober
Sarnen,
«Landenberg»

■ rail-art.ch

29. Internationale
Kunstausstellung

Die Vernissage findet am 6. Oktober
um 16 Uhr statt. Öffnungszeiten:
täglich von 11 bis 18 Uhr.

················································· ··········································

27. Oktober
9.30 Uhr,
Luzern,
Bruchhalle

■ SVSE Badminton
www.svse.ch/
index.php?id=62

17. SVSE-Badminton-
Plauschturnier mit
anschliessendem Jahres-
treffen

Badminton-Turnier für Junge und
Junggebliebene. Ein spezieller Spiel-
plan sorgt für spannende Spiele. An-
schliessend SVSE-Badminton-Jahres-
treffen im Restaurant Anker. An-
meldung bis 7. Oktober an Vicenzo
Trifari, 079 661 13 09. Weitere Infos
siehe Website.

················································· ··········································

2. Oktober ■ ESC Winterthur
www.escw.ch

Wanderung Solothurner
Jura T 2

Route: Welschenrohr, Wolfsschlucht,
Sunnenberg, Matzendorf; 4½ Stunden,
+350 / –500 m. Stöcke mitnehmen
(Schlucht). Verpflegung: Kafi in Wel-
schenrohr, Übriges aus Rucksack.
Winterthur ab 7.55 Uhr (Gleis 4, Mit-
te); Zürich ab 8.30 Uhr bis Oensingen,
ab 9.17 Uhr bis Thalbrücke, umsteigen
in den Bus nach Gänsbrunnen, Fahrt
bis Welschenrohr. Zürich an 17.30
Uhr, Winterthur an 18.03 Uhr. Billette
nach Welschenrohr, zurück ab Mat-
zendorf. Anmeldung bis 30. Septem-
ber an Toni Wiedmer, 052 383 29 97
(nur unterwegs: 079 733 50 92).

················································· ··········································

4. Oktober
9.45 Uhr,
Lugano

■ EWF Herisau
www.ewf-herisau.ch

Wanderung Monte
Caslano

Weiterfahrt nach Magliaso Paese. Die
Wanderung führt hinauf zum Monte
Caslano und hinunter nach Caslano
in 3 Stunden (+/–300 ). Rucksackver-
pflegung. Anmeldung bis 3. Oktober
an Ernst Egli, 071 277 72 36.

················································· ··········································

26. Oktober
10.05 Uhr,
Zug

■ EWF Herisau
www.ewf-herisau.ch

Exkursion Lenkwaffen-
Stellung «Bloodhound»
Gubel

Mit Bus 10.09 Uhr nach Menzingen
und 45 Minuten Fussmarsch zum Pil-
gerhaus Gubel (Mittagessen). Mittag-
essen CHF 29 und Unkostenbeitrag
Führung CHF 15. Besichtigung 14 bis
16.30 Uhr. Verzicht auf Mittagessen
möglich. Anmeldung (Führung und
Mittagessen) bis 19. Oktober und Aus-
kunft bei Werner Nef, 071 855 37 66,
w.nef-adami@bluemail.ch.

················································· ··········································

29. September
8.46 Uhr, Biel,
Bahnhof

■ Touristenclub Biel

Wanderung Klus Balsthal

Wanderung via Alp zur Tiefmatt und
auf den Roggen, danach bei fantasti-
schem Blick in die Klus retour ins
Tal. Auskunft bei René Eichmüller,
032 636 31 75.

················································· ··········································

26. September
9.41 Uhr,
Bulle

■ EWF Herisau
www.ewf-herisau.ch

Wanderung Jaunbach-
schlucht Gruyères–
Charmey

St. Gallen ab 6.11 Uhr via Fribourg (ab
9.04 Uhr) nach Bulle–Gruyères. Wan-
derung 4 Stunden (+620 / –520 m) mit
häufigem Auf und Ab. Bei nassen Ver-
hältnissen eventuell etwas glitschig,
mit zwei kurzen Tunnels (Taschen-
lampe). Rucksackverpflegung. Rück-
reise ab Charmey-Le Chêne 16.39 Uhr
via Fribourg (St. Gallen an 20.53 Uhr).
Anmeldung bis 24. September an Rolf
Vogt, 027 346 11 94.

················································· ··········································

29. September ■ ESV Rheintal-
Walensee
www.esv-rhw.ch

Cuolm S-chaletta (2606 m)

Mountainbiketour vom Bahnhof
Cinuos-chel über Susauna und die Alp
Funtauna zum Cuolm S-chaletta. Ab-
fahrt durchs Dischmatal nach Davos.
Anmeldung bis 26. September bei Röbi
Hofer, 081 852 13 76, 077 461 15 43,
roebi.hofer@bluewin.ch.

················································· ··········································

30. September
bis 2. Oktober

■ ESV Rheintal-
Walensee
www.esv-rhw.ch

Jura-Gratwanderung (T 2
bis T 3) mit toller Aussicht
auf Seen und die Alpen

Anreise: Sargans ab 6.39 Uhr, Zürich
HB ab 8.04 Uhr (ICN nach Neuchâtel).
Fleurier / Buttes, Le Chasseron (1606 m),
Ste-Croix, L’Auberson; 6 bis 7 Stunden.
Übernachtung im Massenlager. 2.Tag:
L’Auberson, Aiguilles de Baulmes , Le
Suchet, Les Ballaigues; 6½ bis 7½ Stun-
den. Übernachtung im Hotel mit Mehr-
bettzimmern. 3.Tag: L’Orient, Mont
Tendre, Dent de Vaulion, Le Pont /
Vallorbe; 7 bis 8½ Stunden. Bei Nässe
sind Wanderstöcke dringend zu emp-
fehlen! Anmeldung bis 23. September
bei Thomas Müller, 043 343 12 76,
079 286 59 83, th.mue@gmx.ch.

················································· ··········································

24. September
19.30 Uhr,
Olten, Duka

■ EFFVCO
www.effvco.ch

Besprechung Resultate
Clubwettbewerb 2012

Am Clubwettbewerb nehmen dieses
Jahr die Sektionen Luzern und der
EFFVCO teil. Die Durchführung der
Jurierung obliegt dem EFFVCO. Die
Besprechung der Resultate steht an
diesem Abend auf dem Programm.
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Dass sich die Unternehmenskultur
der SBB in den letzten Jahren massiv
verschlechtert hat, ist eine vertiefte
Betrachtung wert: Die Troika, die ge-
genwärtig die SBB führt, darf man
sachlich korrekt als Quereinsteiger
bezeichnen.

Andreas Meyer war bis 2006 Di-
rektor der DB Stadtverkehr GmbH,
führte also ein Lokalverkehrsunter-
nehmen. Der Quantensprung an die
Spitze eines grossen, integrierten
Bahnsystems wie die SBB erfolgte
2007 mithilfe eines Headhunters,
der auch das Gehalt auf über eine
Million hinauftrieb.

Die Nummer zwei, Jeannine
Pilloud, Leiterin Personenverkehr,
arbeitete bei den T-Systems der
Deutschen Telekom in Düsseldorf,
ohne Berührung oder Erfahrung
mit Bahnunternehmen. Sie zeigt
sich gerne im Neoprenanzug beim
Schwimmen, was eigentlich in ih-
rem Job eher unerwünscht wäre.

Auch der Dritte im Bunde, Ver-
waltungsratspräsident Ulrich Gygi, ist
Quereinsteiger: Er war vorher CEO
der Post, wo er nachhaltig den Ser-
vice abbaute und den Gewinn stei-
gerte. Er wurde durch seinen zuver-
lässigen Mentor Moritz Leuenberger
nahtlos auf den freien Präsidenten-
stuhl der SBB gehievt. Dort spielt er

dasselbe Szenario durch wie vorher
bei der Post: Massive Preiserhöhun-
gen, verbunden mit kaltschnäuziger
Kundenbehandlung und kontinuier-
lichem Serviceabbau.

Dieses Trio setzte sich an die Spitze
eines Unternehmens, das vorher
jahrzehntelang kompetent geführt
wurde und europaweit hohe Aner-
kennung und Kundengoodwill ge-
noss. Durch die Abwanderung der
besten und kompetentesten Kräfte
entstand eine Führungssituation, die
sich auch beim Personal verheerend
auswirkte. Die Personalzufriedenheit
fiel unter Meyer bei der SBB auf mise-
rable 58 %, bei den Lokführern im
Personenverkehr auf 50 % und bei
den Lokführern Cargo auf katastro-
phale 48 %. Ein Wert, der einen Ver-
waltungsrat und den Personalverant-
wortlichen aufrütteln müsste, nicht
so Meyer.

Trotz den Defiziten im Umgang
mit dem Personal wurde ihm von
VR-Präsident Gygi für 2011 eine wei-
tere Lohnerhöhung auf 1,03 Millio-
nen Franken zugesprochen. Begrün-
dung: Ziele erreicht. Da darf man
wohl nachfragen, welche? Gehar-
nischte Kritiken und Reklamationen
von Fahrgästen, Konsumentenschutz
und zum Teil auch von der Politik,
schmutzige Züge und eine Personal-

zufriedenheit im Jahrhunderttief
sprechen eine andere Sprache.

Der grobschlächtige Umgang mit
der Bussenkeule für die Kunden, die
man zu automatentauglichen Robo-
tern umerziehen will, hat System,
und wenn auf einer Fahrt von Bern
nach Brig erst im vierten Wagen eine
Toilette benützt werden kann, ist das
trotz jährlichen Preiserhöhungen in
Kauf zu nehmen.

Wenn der CEO über den Teller-
rand in Bern blicken würde, könnte
er feststellen, dass es weit und breit
keine Nachahmer seiner Hauruck-
Methoden bei anderen Bahnen gibt.
Der SBB-Chef macht lieber bei Giac-
cobo anbiedernde Spässlein.

Der frühere SBB-Chef Benedikt
Weibel zeigt gegenwärtig in seiner
Westbahn in Österreich, wie man
problemlos in jedem Zug ohne Zu-
schlag sein Billett lösen kann. Er ist
allerdings nicht CEO. Das O bedeutet
ja Officer, und diese Gattung befiehlt
lieber zackig, als mit menschlicher
Kompetenz zu führen. In diesem Sin-
ne hätte die Troika der Quereinsteiger
noch einiges auf dem Weg zu einer
besseren Unternehmenskultur aufzu-
arbeiten. Die Aussichten für die Fahr-
gäste und das Personal sind wohl
eher düster.

René Bucher, Niederwangen

Düstere Zeiten für Fahrgäste und Personal

Leserbrief

Nach 42 Dienstjahren, damals noch
im Regiebetrieb SBB, einigen Jahr-
zehnten im SEV, noch etwas länger
in der SP Bern und Bolligen, und
nächstens 80 Lebensjahren lese ich
nun, zu den betuchtesten, notabene
zu der bestgestellten Kategorie der Se-
nioren zu gehören, also nicht mehr
zu den «Normalen», die man im Ge-
genteil sogar zusätzlich belastet. Blei-
ben damit die Dummköpfe, die wäh-
rend ihrer Berufszeit mit ihrer Familie
sparsam lebten und zum Ärger der
Banken die Hypotheken zurückga-

ben, um in der kommenden Pensi-
onszeit wenigstens zwischen ihren ei-
genen Wänden wohnen zu dürfen.
Dies nicht in einer Residenz, sondern
in einer noch erschwinglichen, im
Glücksfall sogar genossenschaftli-
chen, aber eben eigenen Wohnung,
auch in einem dicht bewohnten
Stadtquartier. Der Einzige in diesem
Zustand dürfte ich im ganzen SEV
kaum sein. Aber natürlich, in der
heutigen, auf Pump ausgelegten
Wirtschaft ist das Denken und Han-
deln der Alten, die ihr eigenes Ver-
mögen erarbeiten mussten, doch viel
zu wenig «cool».

Ernst Widmer, Bolligen

Leserbrief

Abstimmungsparolen, 
kontakt.sev 17/12

Sparsamer Dummkopf?

Danke, liebe SBB,
dass du mir ein Mittagessen ge-

sponsert hast nach über 44 Dienst-
jahren und mich mit 30 (dreissig)

Franken so grosszügig unterstützt
hast … Freude herrscht(e)!

Hans Schwegler,
Luzern, pensioniert

Leserbrief

Danke …
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AUCH DER SEV DEMONSTRIERT AM 22. SEPTEMBER FÜR EINEN STARKEN WERKPLATZ SCHWEIZ

Denn betroffen sind nicht nur die Unterhaltswerke, sondern der öV als Ganzes profitiert von einer intakten Industrie, die Güter- und Pendlerverkehr generiert.

Vor vielen Jahren sagte mir
ein Kollege, er wandere zwar
sehr gern, mache aber nie
«Rundwanderungen». Er war
der Meinung, das würde ja
gar keinen Sinn machen,
wenn man nach einigen
Stunden Gehens wieder zum
Ausgangspunkt der Wande-
rung zurück komme!

Wandern mit dem
öffentlichen Verkehr

Für öV-Benutzende bieten
sich «Nicht-Rund-Wande-
rungen», die von einem Ort
an einen andern führen, an.
Neben kleinen Touren, wie
wir sie schon oft an diesem

Ort vorgeschlagen haben,
kann man auch mehrtägige,
gar mehrwöchige Trips un-
ternehmen. Eine gute Pla-
nung macht die Fernwande-
rung zum Vergnügen.

Planen, packen, los!

Die Minimierung des Ruck-
sackgewichts ist zentral. Wer
unterwegs in einfachen Ho-
tels, Berghütten, Naturfreun-
dehäusern oder Jugendher-
bergen – diese kennen keine
Altersbeschränkung mehr –
übernachtet, braucht kein
Zelt. Moderne Materialien für
Kleider und die Ausrüstung
helfen Gewicht sparen, der

(volle) Rucksack sollte maxi-
mal ca. 8 kg wiegen. Viele
Wandernde schwören auf
den Gebrauch von Stöcken,
sie sind heute ein gewohnter
Anblick. Für die Planung des
Weges kann man das In-
ternet brauchen oder auch
die Wanderführer, die es für
viele Fernwanderungen gibt.
Wenn dann eine, zwei oder
noch mehr Wochen zur Ver-
fügung stehen, braucht man
nur noch loszumarschieren.
Das Wetter spielt keine Rolle,
wir haben eine Tube Son-
nencreme, einen Hut und ei-
nen Regenschutz dabei.

Wo kann man schlafen?

Bei der Planung sollte man
das eigene Leistungsvermö-
gen nicht überschätzen. Wer
eine Woche lang jeden Tag
40 km zurücklegen will (mit
Gepäck!), muss schon sehr
gut trainiert sein. Die ersten
Etappen sollten eher etwas
kürzer geplant werden (ma-
ximal 5 bis 6 Stunden), und
die Blasenprophylaxe ver-
dient hohe Aufmerksamkeit.
Sinnvoll ist es, bereits bei der

Planung zu bedenken, wo
übernachtet werden kann
(evtl. Hüttenplätze reservie-
ren) und Zeit für Besichti-
gungen, für den Besuch eines
(Thermal-)Bads oder fürs fau-
le Nichtstun einzurechnen.

Wandern in der Gruppe

Gerade lange Touren und
solche in alpinem Gelände
sollten für den «Fall der Fäl-
le» möglichst nicht allein un-
ternommen werden. Sei es,
dass man zusammen mit ei-
nem guten Freund, einer lie-
ben Kollegin wandert, sei es,
dass man in einer Gruppe
aufbricht: Man kann sich da-
bei austauschen, läuft weni-
ger Gefahr, sich zu überfor-
dern und sieht mehr von der
Umgebung. Mehr als zehn
Personen sollte eine Wander-
gruppe allerdings nicht um-
fassen, schon so ist die
Planung der Unterkünfte ge-
legentlich etwas aufwändig.
Und für eine Gruppe muss
bei der Berechnung der
Wanderzeit ein Zuschlag von
zehn bis zwanzig Prozent ge-
macht werden. Peter Anliker

Fernwanderungen oder
Trekkings: nicht der Name
ist wichtig, sondern die
Lust daran, alles, was
man für die nächsten paar
Tage braucht, in einen
Rucksack zu packen und
aufzubrechen. Eine gute,
wenn auch langsame Art,
die Welt zu entdecken.

1000 Schritte machen bis zum Horizont
Mehrtägige Wanderungen – die Krone des Wandervergnügens

Eg
ge

r

Peter Anliker, Redaktor SEV

Leiden auch Sie unter chroni-
schem Platzmangel? Besitzen
Sie eine Wohnung, bei deren Er-
stellung der Architekt die Zimmer
mit Wandschränken verwechsel-
te? Wenn ja, ist Ihnen vielleicht
einer der folgenden Tipps dien-
lich. Zuallererst drängt sich die
strikte Trennung von Sommer-
und Wintergarderobe auf. Dann
inspizieren Sie die Innenseiten
der Schranktüren. Mit Geschick
lässt sich da manches unter-
bringen. Spannen Sie Plastik-
schnüre für Krawatten, Gürtel
usw. Prüfen Sie, ob der Schrank
noch ein oder zwei Tablare
fassen kann. Das gibt schon
recht hübsch Platz. Und viel-
leicht das wichtigste: Nehmen
Sie den Schrank unter die Lupe
und bringen Sie es übers Herz,
konsequent alles in Richtung
«Ghüderchessel» wandern zu
lassen, das nicht wirklich mehr
gebraucht wird. Wer probiert’s?

VOR 50 JAHREN

Hilfe – wir haben zu
wenig Platz!

«Der Eisenbahner»
vom 14. September 1962 (gekürzt)

Fernwanderwege
In der Schweiz gibt es 7 natio-
nale, 60 regionale und 228 lo-
kale Routen, dazu viele weitere
Kombinationsmöglichkeiten.
Eine kleine Auswahl:
Trans Swiss Trail (Pruntrut–
Mendrisio); Alpenpanorama-Weg
(Rorschach–Genf); Via Jacobi
(Bodensee–Genf); Via Gottardo
(Basel–Chiasso); Via Alpina (Va-
duz–Montreux, 14 Pässe); Al-
penpässe-Weg (Chur–St. Gin-
golph, 600 km!); Via Sbrinz
(Stansstad–Ponte I); Via Franci-
gena (Ste. Croix–Gr. St. Bern-
hardpass); Wildstrubelrunde
(Berner Oberland / Wallis);
Stockalperweg (Simplon, Brig–
Gondo); Hintere Gasse / Bären-
trek (Meiringen– Gsteig); Vier-
Quellen-Weg (Gotthardgebiet);
Walserweg (San Bernardino–
Brand A); Weg der Schweiz (Ur-
nersee); Umrundung Jungfrau–
Aletsch (Berner Oberland / Wal-
lis); Nationalpark-Panoramaweg
(Scuol); Via Rhenana (Kreuzlin-
gen–Basel).

INFO
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Als Sohn von Bauern aus der
Gegend von Bergamo lernte
Massimo Piccioli von klein
auf die harte Arbeit auf den
Feldern kennen. Dieser Her-
kunft verdankt er seine Erd-
verbundenheit, seinen tiefen
Respekt für die Natur und
deren Früchte und Gerüche,
aber auch die Erfahrung, was
Mühsal ist und dass es die
seltenen freien Momente zu
geniessen gilt. Diesen Frei-
raum musste er sich richtig-
gehend erkämpfen: Um
nicht ständig im Feld helfen
zu müssen, begann Massimo
Piccioli für seine ganze Gross-
familie zu kochen. Als Er-
wachsener entwickelte er für
das Kochen eine richtige Lei-
denschaft. Ebenso für gute
Weine. Auf diesem Gebiet er-
warb er gleich zwei Diplome,
ein italienisches und ein
schweizerisches.

Sein drittes Steckenpferd
ist die Literatur. Diese Kombi-
nation ist kein Zufall … «Ich
lese wahnsinnig gern und
liebe die Klassiker, aber auch
neue Autor/innen. Ich ver-
folge gern, was sich in der
Welt der Bücher tut (er ist ein
regelmässiger Besucher des
internationalen Literaturfesti-
vals Chiasso Letteraria – An-
merkung der Red.). Wie die
Literatur ist aber auch Kochen
Kultur», sagt er lächelnd.

Kochen ist Kultur

Nichts ist wahrer. Der Anth-
ropologe Claude Lévi-Strauss
lehrte, dass das Essen und das
Verhältnis dazu Teil eines
Kommunikations-, Sprach-
und Symbolsystems sind, das

sozialen Strukturen Ausdruck
verleiht. Essen und Kochen
gehören zu einem System
von Zeichen und Riten und
bilden ein Universum, wo
sich Leben und Kultur begeg-
nen.

Dem Essen wird dank sei-
ner grossen sozialen und kul-
turellen Bedeutung auch in
Kunst und Literatur viel Platz
eingeräumt, besonders in
Erzählungen. Viele Roman-
figuren wurden von ihren
Schöpfern als Feinschmecker
charakterisiert – man denke
etwa an die Kommissare
Maigret, Montalbano oder
Pepe Carvalho, die alle ins
Essen verliebt sind.

Die Freude des Teilens

Massimo Piccioli, bescheiden
wie nur wenige, verbindet
das Essen einfach mit der
Idee des Gastmahls: «Mahl-

zeiten sind bevorzugte Mo-
mente, um miteinander auf
verschiedenste Arten zu
kommunizieren: man streitet
sich, versöhnt sich, beichtet
oder proklamiert etwas, ver-
traut sich Geheimnisse an,
schmiedet Komplizenschaf-
ten usw.», erklärt er. Über das

Essen könne man auch Ge-
fühle ausdrücken, ist Massi-
mo Piccioli überzeugt: «Ein
liebevoll zubereitetes Essen
ist sicher anders als eines, das
gleichgültig oder widerwillig
hingepfuscht wurde.»

Dies wissen seine Nächs-
ten, Bekannten, Kollegen
und Freunde ganz genau
und bitten ihn daher immer
wieder, für sie zu kochen
oder ein kleines Bankett zu
organisieren. «Ich koche ger-
ne sorgfältig und mit ausge-
suchten, qualitativ hochste-
henden Zutaten. Bei der
Gästezahl bin ich vorsichtig.
Ein Risotto wage ich auch für
100 Personen (sein Rosen-
risotto ist berühmt – Anm.
der Red.), doch sonst koche
ich lieber nicht für mehr als
30 Personen.» Denn auch lei-
denschaftliches Kochen ist
mit Mühe verbunden.

Erfahrung und Wissen

Beim Kochen ist Massimo
Piccioli nicht gerne Erfinder.
«Ich folge lieber den Rezepten
und nehme manchmal eine
kleine Änderung vor, füge
ein Detail hinzu. Ich bin mir
meiner Grenzen bewusst:
Beim Kochen braucht es we-
nig, um alles zu verderben.»
Er achtet sehr darauf, lokale
Produkte zu verwenden.

Doch ein gutes Stück
Fleisch aus Argentinien ver-
achtet der Entdecker der Ge-
schmäcke keineswegs. «Ger-
ne zu kochen heisst für
mich, offen zu sein: für Ge-
schmäcke, Gerüche und Er-
zählungen. Auf diese Weise
wird mein kleines Wissen er-

neuert und bereichert. Zu-
sammen mit der Erfahrung
ist dieser Wissensschatz hilf-
reich, auch auf dem Gebiet
der Weine, das ich mit 22
Jahren zu erkunden begann.
Dank dem Wein habe ich
Französisch gelernt.»

Der grosse Weinkenner,
mit einer Vorliebe für unauf-
findbare Burgunder tauscht
gustatorische und kulturelle
Erfahrungen mit einer Grup-
pe von Freunden aus, die
sich regelmässig für Degusta-
tionen und Reisen in die
grossen Weinbaugebiete Eu-
ropas trifft. Welchen edlen
Tropfen würde er für einen
Mann empfehlen? «Als Rot-
wein einen Châteauneuf-
du-Pape, als Weisswein einen
Corton-Charlemagne.» Und
für eine Frau? «Hier würde
ich beim Roten auf einen Pi-
not noir aus dem Alto Adige
setzen und beim Weissen auf
einen Castelli Romani.» Gu-
ten Wein trinke man übri-
gens immer und ausschliess-
lich in guter Gesellschaft,
wobei darunter auch die Ge-
sellschaft mit sich selber falle.

Ein Traum wird Wirklichkeit

Massimo Piccioli ist stets gut
aufgelegt, auch beim Kochen
mit Lokführerkollegen am
1. Mai, hat keine Vorurteile
und ist offen für Verände-
rungen, ja, sucht und ent-
deckt ständig neue Welten.
Ist er auch bereit, Träumen
nachzujagen? «Träume sind
schön, denn sie machen es
möglich, zu leben. Ich kann
sagen, dass ich mir meinen
Berufstraum erfüllt habe. Ich
träumte davon, Lokführer zu
werden – was ich geworden
bin, nachdem ich zuerst Me-
chaniker war, eine Weile auch
bei Sulzer in Winterthur.
Trotz einem schlimmen Un-
fall, bei dem ich mit 14 Jah-
ren beinahe umgekommen
wäre.» Was war geschehen?
«Ein Lastwagen hatte mich
beim Rückwärtsfahren über-
sehen …» Da verwundert es
nicht, dass der wie durch ein
Wunder Gerettete das Leben
liebt. «Das Leben ist wirklich
kurz», betont er, «wir müssen
lernen, zu geniessen, was wir
haben, statt zu beklagen, was
wir nicht haben. Es braucht
ein bisschen Leichtigkeit; mit
Bleiflügeln kann man nicht
fliegen.» Françoise Gehring / Fi

Seit über 20 Jahren präsi-
diert Massimo Piccioli den
LPV Ticino. Das heisst, er
setzt sich für andere und
bei gewerkschaftlichen
Kämpfen ein. Doch es gibt
für ihn auch ein Leben ne-
ben der Bahn: Weine und
die Gastronomie sind sei-
ne Leidenschaft. Er kocht
mit grosser Freude für
Kollegen, Freunde und Be-
kannte. Und er liebt die
Literatur, geniesst sie wie
das feinste aller Gerichte.

Entdecker von Geschmäcken und Gerüchen
Der Lokführer Massimo Piccioli ist nicht nur ein engagierter Gewerkschafter, sondern auch ein Gourmet, der gerne andere bekocht

Gi

Massimo Piccioli beim Kochen im SEV-Team mit Nello Polti (hinten) und Giuseppe Lupica (rechts).

Gi

Massimo Piccioli mit Fiorella Man-
telli, der Frau seines Lokführerkol-
legen Curzio, am 1. Mai 2011.

Massimo Piccioli wurde 1954 in Mendrisio geboren. Der Sohn von
Bauern aus der Region Bergamo wuchs in Ligornetto TI auf. Der ge-
lernte Poly- und Automechaniker machte Spezialisierungskurse bei
Sulzer in Winterthur. Seit über 30 Jahren ist er SBB-Lokführer und
engagierte sich von Anfang an im SEV: «Ich habe mich mit dem ge-
werkschaftlichen Kampf für die Rechte der Arbeitenden immer iden-
tifiziert, ohne ein Extremist zu sein.» Seit über 20 Jahren präsidiert er
die LPV-Sektion Ticino. Die Nachfolgeregelung dürfte nicht einfach
werden: «Es gibt zu viel Individualismus und Egoismus.» Mit seiner
Frau Sandra teilt er die Leidenschaft für Paris (wo sie jährlich hinfah-
ren) und Südfrankreich (Antibes). Ihr Heim in Bruzella (Valle di Mug-
gio), das von der Familie von Sandra stammt, steht allen offen.
Massimo Piccioli hat in Italien und in der Schweiz je ein Weinkellner-
diplom erworben, reist und liest gern – nicht nur Bücher, sondern
auch Wochenzeitschriften, die vertieft über Politik, Wirtschaft und Ge-
sellschaft berichten. Sein Traum? Nach der Pensionierung ein kleines
Restaurant zu führen, das nur wenige Tage in der Woche offen hat.

BIO
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